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BERICHTE UND KLEINE BEITRÄGE 

Der Schutz musikwissenschaftlicher EditioHeH 11ach dem Heuen 
Urhebe"echtsgesetz 1 

VON HUBERT UNVERRICHT, MAINZ 

Als Hermann Kretzsdunar das 1901 besdtlossene deutsdie Urheberreditsgesetz, soweit 
es die Musik betraf, glosslerte 1, hatte er die Hintergründe und die Lückenhaftigkeit des 
ersten allgemeinen deutsdien Urheberredits kritisdi zu behandeln. Das am 16. September 
1965 im Bundesgesetzblatt* veröffentlidite Gesetz aber Urheberrecht und verwandte Schutz
rechte (Urheberrechtsgesetz) stützt sidi auf das alte Literatururhebergesetz (LUG) von 1901, 
vermeidet aber die von Kretzsdunar erwähnten Obertreibungen, wie sie etwa seiner Zeit 
von der nodi blühenden Musikspieldoseninduatrie und anderen Interessenverbänden durdi
gesetzt worden waren. Darüber hinaus sind im neuen Urheberredttsgesetz (GUvS) die seither 
entwickelten Reditsgedanken und ridtterlidi.en Entsdteidungen eingearbeitet; u. a. sind 
die Argumente und Wünsdie der Musikwissensdi.aft wenigstens teilweise berücksidi.tigt 
worden. 

Im einzelnen wurden für musikwissenschaftlidi.e Editionen folgende Schutzrechte fest
gelegt: 

j 71 

Ausgaben nachgelassener Werke 

(1) Wer ein ntdtt erschlene11es Werk Im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach Erlöschen 
des Urheberredtts erscheinen laßt, hat das ausschließliche Recht, das Werk zu vervlel
f /lltlgen und zu verbreiten sowie die V ervlelf altlgungsstUcke des Werkes zur öf fentllchen 
Wiedergabe zu benutzen. Das gleiche gilt /Ur nicht erschienene Werke, die Im Geltungs
bereich dieses Gesetzes niemals geschützt waren, deren Urheber aber schon länger als 
siebzig Jahre tot Ist . Die H 5, 15 bis 24, 27 und 45 bis 63 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Das Recht Ist Ubertragbar. 

(3) Das Recht erlischt zehn Jahre nach dem Erscheinen des Werkes. Die Frist Ist nach j 69 
zu berechnen. 

Es ist eine logische Folgerung, daß neben der Herausgabe noch. nicht erschienener 
Werke auch die kritisdt-wissenschaftlidte Edition im neuen Urhebergesetz einen Schutz 
erhält, der in etwas anderer Form bereits im § 53 b des Akademieentwurfes von 1939' vor· 
geaehen war: 

J 70 

Wlssenschaf tllche Ausgaben 

(1) Ausgaben urheberrechtlich nicht geschUtzter Werke oder Texte werden In entsprechen
der Anwendung der Vorschriften des Ersten Teils geschützt, wenn sie das Ergebnis wissen-

1 fllr Oberlesu7en uni Hlnweloe bin Ich Prof. Dr. Dr. b. c. K. G. Feilerer, D Dr. b. c. K. Vlltterle, 
Dr. F. Oe,er an Dr. H. Pohlmann 1ehr zu Dank .-..,,81ch1e1. 
1 Glo,re" zu ,1.., Re!dutassver~IJlfdlu"''" i&er ,1„ 1Hu11kall1<he U,~e&erml,t In: Die Grenzboten 1901, 60. Js. , 
l, Vierteljahr, 5. 36-371. Dle11r Aul11a Ist aufrenommen In die Gesa1H1Helte" Au/dtze ll&er Mus/Ir u"J 
0„,1.,., au, ,1.., GreHz&ot<H, Lelpzlr 1910, 5, 399-401. 
• Teil 1, 196J, Nr. n .-om 16. September l96J, 
4 Die Newrutalru"' ,In Jeutsdle11 Ur~e&e"ed,ts (Arbelrsberlchte der Akademie filr Deutldiu Recht bns, 
•oa dem Prltldenten der Akademie für Deursch11 Redit ••• Nr. 11), Berlin uni MDndien 1939. ebenfallt 
.-.rllffeatllcht 1D GRUR, +t, Jr,, 1939, s. l4l-lH. 
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schaftllch sichtender Tatlgkelt darstellen und sich wesentlich vo11 den bisher bekannten 
Ausgaben der Werke oder Texte unterscheiden. 

(2) Das Recht steht delH Verfasser der Ausgabe zu. 

(3) Das Recht erlischt zehn Jahre 11ach deHI Erschel11e11 der Ausgabe, fedoch bereits zehn 
Jahre 11ach der Herstellung, we11n die Ausgabe innerhalb dieser Frist nicht erschienen ist. 
Die Frist Ist nach $ 69 zu berech11en. 

Zur Beredmung der Frist ist folgendes festgelegt: 

j 69 

Berechnung der Fristen 

Die Fristen dieses Abschnitts beginnen Hlit deHI Ablauf des Kalenderfahres, In delH das 
für den Beginn der Frist H1aßgebende Ereignis eingetreten Ist. 

Ober das Inkrafttreten der beiden §§ 70 und 71 geben die §§ 129 und 143 Auskunft: 

j 129 

Werke 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auch auf die vor sefnelH Inkrafttreten geschaf

fenen Werke anzuwenden, es sei denn, daß sie zu dteseHI Zeitpunkt urheberrechtlich nidtt 
geschützt sind oder daß in dieseH1 Gesetz sonst etwas anderes bestiHIHlt Ist. Dies gilt far 
verwandte Schutzrechte entspredtend. 

(2) Die Dauer des Urheberrechts an elnelH Werk, das 11adt Ablauf vo11 fQnfzlg Jahren 
nach de1H Tode des Urhebers, aber vor deHI Inkrafttreten dieses Gesetzes veröffentlidtt 
worde11 Ist, richtet sich nach den bisherigen Vorschriften. 

j 143 8 

(2) lHI übrigen tritt dieses Gesetz aHI 1. Januar 1966 iH Kraft. 

Im Gegensatz zu dem alten, ab 1. 1. 1966 außer Kraft gesetzten § 29 LUG ist im§ 71 
des jetzigen Urheberrechtsgesetzes nicht mehr von einem Erscheinenlassen eines u n ver
öffentlichten, sondern eines nicht erschienenen Werkes die Rede. Diese Ver
besserung bringt eine wesentliche Erleichterung in der Rechtspraxis, bzw. eine größere 
Rechtssicherheit. In der Begründung des Regierungsentwurfes wird dazu besonders Stellung 
genommen•: .Diese Änderung dient In erster Linie der Redttssldterhelt. Da die öffentliche 
Wiedergabe eines Werkes keine Spuren hinterlaßt, kann bei alten Werken kaulff felffals 
mit Sicherheit festgestellt werden, ob sie bereits frilher einHlal öffentlldt wiedergegeben und 
daH1lt verllffe11tllcht worden sl11d1 das Erscheinen eb1es Werkes Ist dagegen In der Regel 
leicht nachweisbar. DarUber hi11aus hat die neue Regelung aber auch die erwilnschte Folge, 
daß kUnftig audt die Aufzeichnung und Erstausgabe volkstil1ttllcher Werke, wie Marchen, 
Volkslieder oder Volkstanze, die sich IHI Volk durch öffentliche Wiedergaben erhalten haben, 
Schutz genießt.• Nach der Begründung des Regierungsentwurfes können Vollcslieder und 
Volkstänze, 10 weit sie aus der mündlichen Tradition schöpfen, auch nach ihrer Auf
zeichnung frei aufgeführt werden. Ein volles Urheberrecht ilt dem Herausgeber einea bis 
dahin nicht erschienenen Werkes nicht bewilligt worden, da die Persönlichkeitsrechte an der 
Ausgabe ausgeschlossen bleiben. 

• Der Ab,ati: 1 de, § 143 ut hier wereela,ten worden, da er sum lnkrafttrttell der ff 70 und 71 nicht, au
••il• 
1 Deuttcher Bundttt"I, t. Wahlperiode, Drucbache [V /210, S. u. 
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Troa der durch den Gebrauch des Terminus »Erscheinen• erreichten Rechtssicherheit 
dürften damit dennoch nicht alle Unsicherheiten beseitigt sein, da unter .Erscheinen" bei 
den Urheberrechtlern zum Teil Verschiedenes verstanden wird. Noch bei Alexander Elster 
in seinem Aufsatz Ueber den Schutz der Editio pri,,,ceps 7 ist ein nicht erschienenes ein nicht 
gedrucktes Werk, während durch die fortschreitende Technik jetzt unter .Em:ru:inenlassen· 
die Herstellung von Vervielfältigungsstücken schlechthin verstanden wird. So definiert z. B. 
der Generaldirektor der GEMA Erich Schulze 8 : .Zum Erscheinen gehört aber das Vor
hande11seln von V ervlelfältlgungsstücken. Es mufl also die Partitur, das Orchestermaterial, 
die Klavierstimme oder die Salonorchester-Ausgabe gedruckt oder auf andere Weise verviel
fältigt vorliegen. Die erlaubte Herstellung von Schallplatten oder anderen Tonträgern steht 
dem Druck oder der sonstigen Vervielfältigung von Noten gleich. Daraus ergibt sich, 
da{l die Aufführung oder Sendung des Werks der Tonkunst mittels Manuskript zwar 
Ver/Jffentltchu11g des Werks, nicht aber desseH Erscheinen bedeutet.• Bis etwa 1800 war es 
in der Musik oft üblich, Werke nur in handschriftlich hergestellten Kopien zu verviel
fältigen•. Sie dürften als Vervielfältigungen zu persönlichem Gebrauch anzusehen sein, 
wie sie § 54 GUvS auch jetzt noch gestattet. Angesichts der verschiedenen modernen 
technischen Vervielfältig-ungsmöglichkeiten z. B. durch Mikrofilm, Photokopie, Xero• 
kopie, Reprographie, reprographischen Nachdruck, Neudruck sowie Magnetophonband liegt 
es heute im Interesse der Rechtssicherheit, unter .Erscheinenlassen • das m e c h an i s c h e 
(aber nicht das abschriftliche) Herstellen von Vervielfältigungsstücken zu verstehen. 

§ 70 sieht vor, daß nidit die wissensdiaftliche Verfahrensweise, sondern das Ergebnis 
wissenschaftlich sichtender Tätigkeit, insofern es sich wesentlich vom Text bisher bekannter 
Ausgaben untersdieidet, die Sdiutzfähigkeit eines herausgegebenen Werkes garantiert. 
Diese Einschränkung gewährt nadi Meinung des Regierungsentwurfes 10 eine gewisse Redits• 
sicherheit, da sich sonst bei Aufführungen musikalischer Werke nicht feststellen ließe, 
welche Ausgabe gespielt worden ist. Entsprechend dem in allen Paragraphen des neuen 
Urheberred:itsgesetzes der deutschen Bundesrepublik berücksichtigten Grundsatz, ein 
Urheberrecht könne nur in einer individuellen mensdilichen Person die Ursache haben 11, 

steht das Recht nicht dem Auftrag• oder Arbeitgeber (z. B. Institut, Universität, Firma, 
Verlag u. a.), sondern dem Hera-usgeber als dem Autor der Ausgabe zu. 

Die Berechnung der Frist beginnt nach § 69 erst mit dem 31. Dezember des Jahres, 
in dem die Ausgabe erschienen bzw. hergestellt worden ist. Wenn also eine schutz• 
fähige Ausgabe im Januar herauskommt, währt der vorgesehene Schutz fast 11 Jahre. 
Wird eine wissenschaftliche Ausgabe mit wesentlidi neuen Ergebnissen erst im zehnten 
Jahre nach ihrer Herstellung gedruckt, so kann sie theoretisch nach § 70 Abs. 3 einen 
Gesamtschutz von fast 20 Jahren erreichen. 

Nach den §§ 120-124, weldie den Geltungsbereich des Gesetzes festlegen, ist vermut• 
lidt vom Gesetzgeber folgende Regelung beabsidttigt: Ausländische Staatsangehörige er· 
halten in der Bundesrepublik nur einen Schutz für ihre Ausgaben, die nach § 70 geschützt 
werden können und die innerhalb einer Frist von 30 Tagen neben dem Ausland auch im 
Geltungsbereidt des neuen Gesetzes erscheinen, bzw. erschienen sind, und in der Regel nur 
so weit, als sie durch Staatsverträge und durch die internationale Berner Übereinkunft 
gegenseitig geschützt werden. Da in § 124 nicht von § 71 die Rede ist, sdieint es in der 

7 In: Ardilv fllr Urheber•, Film• und Theaterredit (Ufita) Bd. 9 1936, S. 3o-41. 
8 Ko*"''"'"' zuHI Gesetz betr,ffe,ul das Ur~eberredtt OH WtrkeN dtr Llttr•tur """ dtr ToNkuNst. Frankfurt 
am Main / Berlin [Lo,e Blatuammluna) S. 27. 
• In der Llleratur zur Mwlk de, lt. Jahrhundera wird iieleaentlld, darauf Bezua aenommen. 
10 A. a. 0 . (val. Fußnote 6), S. u. 
U Da, neue Gesetz aber d„ Urhtberredtt der DDR (Ge1trze1blatt der DDR 196S, Teil 1, Nr. 14 vQm u . Sep• 
tember l 96S) erkeru,t auf Grund der dort dem Kollektiv belaemeuenu Bedeutun11 ein Urheberrecht auch der 
Jurl1tlodien Per,on an. Val. aud, untu, S. 111. 
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Absidtt des Gesetzgebers zu liegen, daß für Erstdrucke (gemäß § 71) kein internationaler 
Sdtutz vorgesehen ist. 

Die beiden Sdtutzparagraphen 70 und 71 des neuen Urheberredttsgesetzes (GUvS) bedeu
ten eine Weiterentwicklung des § 29 LUG, der nadt Ablauf von 50 Jahren seit dem Tode 
des Urhebers für unveröffentlidtte 12 nadtgelassene Werke einen Sdtutz von 10 Jahren fest
gelegt hatte. Gerade dieser Sdtutz für die editio princeps von unveröffentlidtten Werken 
hatte zu versdtiedenen, jedodt nie voll befriedigenden urheberredttssystematisdten Über
legungen geführt 11• Einerseits wurde bemängelt, daß mit dem § 29 des LUG ein ,ewiges' 
Urheberredtt gegenüber dem sonst engbefristeten Sdtutzredtt bis 50 Jahre nadt dem Tode 
des Urhebers besdtlossen worden war, andererseits war die Frage nadt dem Redttsträger 
kaum eindeutig zu beantworten. So schrieb Kurt Runge 1": .llff ZusaH11Henhang Hlft der 
,Veröffe11tlichu11g' wird durch f 29 Abs. 2 LUG. noch ein weiterer Urheberrechts
b er echt I g t er tn den Kreis der Urheberpersönlichkeiten einbezogen. De1111 we1111 dte 
Veröffentlichung bis zulff Ablauf von 50 Jalire11 seit deHI Tode des Urhebers nicht 
erfolgt Ist, wird ver1Hutet, daß das Urheberrecht deH1 Elge11tUH1er des Werkes zusteht. 
Dalffit Ist der Schutz der Erst ausgab e (Ed I t f o p r in c e p s) festgelegt, u11d zwar auf 
die Dauer vo11 10 Jahren (f 29 Satz 1 LUG.). Ei11e e11tspreche11de Regelung enthalten Entw. 
32 f 52 Abs. 2 u11d Entw. 39 f 53 a. Dies bedeutet praktisch, daß der Besitzer el11es 
Hoch u11veröffentlichte11 Werkes der Literatur oder Kunst (.f 25 KUG.), we1111 H1ehr als 
50 Jahre 11ach dem Tode des Urhebers verstrichen si11d, das Werk veröffentliche11 ka1111, 
falls nicht die Erben des Verfassers de11 Beweis erbringe11 kö1111e11, daß der verstorbene 
Verfasser das Werk de HI Besitzer oder desseH Rechtsvorgä11ger nicht zur wtrtschaf tlichen 
Verwertung aberelg11et hat." Dagegen bemerkte Elster 15 : .Es Ist 111 der Tat zu fragen, 
ob es wirklich die Forderu11g eines volksverbinde11den Urheberrechts sein ka1111, für 11ach
gelasse11e u11d aufgefu11dene Werke el11em beliebige11 späte11 Erbe11 oder ei11em zufälligen 
Eige11tUH1er Schutzrechte u11d ausschließliche Be11utzu11gsrechte zu gewähre11, die über den 
an sich schon la11ge11 Zeitraulff der gewöh11liche11 Schutzfrist noch hinausreichen - wenH 
auch nicht an ef f ektlver Dauer f ü r 11111 hi11ausreiche11, so doch v o II der A 11 g e HI et n -
h e I t aus gesehen jenseits der Grenze der gewöh11ltche11 Schutzfrist liege11. Es Ist, wie 
ich meinen H1öchte, überhaupt kei11e Lösung des Editlo pri11ceps-Proble1Hs, wen11 H1a11 es 
11ur als Erbe11- u11d Schutzfrist-Frage a11steht u11d, ohne Rücksicht auf alle übrlge11 Fak
tore11, ••. , nebe11 de11 Erben nur 11och de11 EigentUmer des u11veröffentliche11 Werkes als 
Substitute11 betrachtet .•• U11d we1111 Allfeld el11mal H1elnte, U11beka1111tes kö1111e nicht 
im Augenblick sel11es Beka1111twerde11s ,Kulturgut' u11d ,Ge1Heingut' sein, so Irrt er mit 
solcher Auffassung. 1Hteressa11te alte Funde, ein ,Ur-Meister' vo11 Goethe, ei11 opus post
humulff vo11 Ka11t, Urha11dschrlfte11 Bruck11erscher Sy1Hpho11le11 si11d 11ach Ablauf der Schutz
frist da11k Ihrer Wese11heit Ge1Hei11gut, ob H1a11 sie nu11 ke11nt oder 11lcht, also sicherlich 
i11 deHI Augenblick, wo sie auf tauche11 und des wahren Werkschöpfers Mo11opolrechte 
erlosche11 sl11d. • 

In den Begründungen des Regierungsentwurfes zu dem jetzigen § 71 wird bewußt an den 
§ 29 des alten LUG angeknüpft 19: • Wird ein Werk 11icht Innerhalb der nor1Hale11 Schutzfrist 

12 Unveröffentllcht heißt In der urheberrechtlidien Termlnololll• noch nicht In der Offentlichkelt aufllefilhrt 
oder In einer öffentlichen Blbllothelc zualnallch aemacht. 
13 Hierzu vor allem Elster a. a. 0. (Vill. Fußnote 7): Joseph Wilhelm Merten: Dtr Url1tbffredt111dtutt tln 
H,rausgeb,rs historischer Text< . Der Schutz dtr edltlo prlMceps, Jur. Dlu. Zürich 1947, gedrudct Zürich 1941: 
Kurt Runlle: Urheber- uHd Vtr/agsrechr, Bonn 1941. S. 41 f. Heranzuziehen wlren auch Karl Birlcmeyer: 
Der Schur: tltr edltlo prlNC<ps In: Medclenburgl1che Zeitschrift für Rediup&ell• und Recht1wl11en1chaft, 17. Bd., 
1899, S. 227-264 u. 33S-3H und Hubert Unverrlcht: Zur Sllu•lloN des Urhebcrredtmdcurzes /Ar N<usll<• 
wtsseHschafrltdte Au,gabeH In: Die M111llcfor1chun1l, 11. Jll,, 19JI, S. 144-H4. 
1' A. a. 0., S. 48 f. 
16 A. a, O. (vel, Fußnote 7), S. 32. 
lt A. a. 0. (vp. Fußnote 6), S. H. 
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von 50 Jahren Hach dem Tode des Urhebers veröf/eHtllcht, so erlischt der Urheberrechts
schutz Hach j 29 Satz 1 LUG Hicht, soHdern dauert fort bis 1 O Jahre Hach der sparereH 
VeröffeHtlichuHg des Werkes. Wie schoH zu j 67 erwähHt, ersche/Ht diese RegeluHg uHzwech
HliJPlg, weil sie zu elHer VerewlguHg des Urheberrechts aH uHveröf/eHtlichteH Werken führt 
uHd Hicht deHC Herausgeber des Werkes, der die schutzwürdige LelstuHg erbriHgt, Schutz 
gewährt, soHderH den, ErbeH des Urhebers, der Hlöglicherweise Hlchts zu deHI Auf(iHdeH des 
alteH Werkes beigetragen hat uHd sich zudtHI HCelst schwer erHClttelH liJf]t. Nach dtHI 
EHtwurf (Absatz 1 Satz 1) soll daher Hicht der RechtsHachfolger des Urhebers, soHderH der 
Herausgeber des Werkes das Schutzrecht erhalteH.• 

Wenn auch mit den jetzigen Bestimmungen die Probleme des ewig geltenden Urheber• 
rechtsschutzes und des Urheberrechtsträgers, wie sie durch den § 29 LUG gegeben waren. 
gelöst zu sein scheinen 17, so ist jedoch in dem neuen UrhebeNechtsgesetz (GUvS) der 
Bundesrepublik die Regelung eines mit der editio princeps verbundenen und von Elster 18 

angesdmittenen Problems leider überhaupt nicht angestrebt worden, nämlich die Lösung 
der Frage nach dem Gemeinrecht und - so darf hier hinzugefügt werden - nach dem 
Recht der Unversehrbarkeit der Werke unserer großen Meister, soweit sie länger als 
70 Jahre tot sind. Möglicherweise war der Gesetzgeber der Meinung, daß eine rechtliche 
Regelung dieser Oberlegungen kaum das Urheberrecht, sondern vielmehr das Eigentums· 
recht oder den Denkmalsschutz anginge und kaum opportun sei. Es kann jedoch unmöglich 
im Interesse des Gemeinrechts und damit der Wissenschaft als eines Teils des Gemein• 
rechts sein, daß in Unika überlieferte Werke von einem Eigentümer sowie autographe 
Briefe im Besitze dritter der Allgemeinheit vorenthalten werden, gleich aus welchen Gründen 
auch immer 19• Das Recht am Eigentum des Werucstückes soll nicht angetastet werden, jedoch 
wäre es notwendig und an der Zeit, daß eine Gesetzesvo.r&chrift im Interesse der Wissen· 
sdiaft und damit der Allgemeinheit eine Vervielfältigungsverpflichtung vorsieht; die Kosten 
der Vervielfältigung wären dabei von der auftraggebenden Seite zu tragen. In der Regel 
wird es sich hierbei um Mikrofilme oder Xerokopien handeln. Der Wissenschaft - im 
Dienste der Allgemeinheit stehend - ist es ein besonderes und dringendes Anliegen, daß 
hervorragende bisher unbekannte Werke im Original gedruckt, beziehungsweise bekannte 
Werke im UrtextlO, also unversehrt, vorgelegt werden. Diese Arbeit kann aber von Wissen· 
schaftlem nur ungenügend geleistet werden, wenn ihnen wichtige Quellen oder Briefe in 
Privatbesitz vorenthalten werden. 

Bedauerlicherweise ist die ursprünglidi für den § 70 vorgesehene fünfundzwanzigjährige 
Schutzfrist des Referenten• 21 und des späteren Ministerialentwurfes II dann im Regierungs• 
entwurf auf zehn Jahre mit der Begründung gekürzt worden za: .Es erscheiHt geboteH, 
die Frist kürzer als die sonst für LelstuHgsschutzrechte IH der Regel geltende Schutzfrist 
(25 Jahre) zu beH1esseH, da aHderHf alls die wlssenschaf tliche Arbeit durch das Heue Recht 
zu stark behiHdert werden köHHte. Nach zehH JahreH Hluf] die geschützte Ausgabe als 
GruHdlage für Heue wlsseHschaftliche AusgabeH oh He EIHschrilHkuHg beHutzt werden köHHeH. • 
Diese Bejründung mutet wie ein atavi1tisdier Rückgriff in die Anfänge der Urheber• 
rechtsgesetzgebung an. Berückaichtigt man noch, daß der Schriftlidie Bericht des Rechts• 
ausschusses 14 wegen der Streichung der Paragraphen über das Urhebemachfolgeiesetz eine 

17 Du be,id,lo11ene neue Gesetz llber ila, Url«b•rr•d<t iln DDR (Ge,etzublatt der DDR 1965, Teil 1, Nr. 14 
•om 13, September 1965, S. 209-220) bt nldit Yon dem 1 29 LUG 1111ae1anaen. 
18 A. a. 0. (•11. Fu&note 7), S. 3l und 39 ff. 
1' U. a. ht et 1ele1entllm der Stolz du Alletnbelitnro, mitunter 1lnd " 1teuerlime Oberleaun,en, 
10 Siebe Geor1 Feder unter Mitarbeit von Hubett llnverrimt: Ur1ext NNil Urtutau,,ab•" In: Die Musik• 
for1diun1, u. JJ., 1919, S . .fJl-414. 
11 Rt/<reitltNtNlwlr/• ZNr U,lttbtTrtdmrt/o,,., •erl!ffentlld,t durch dH Bundesjuttlzmlnhterium (1954), 1 66, 
II E"rrirfe il•• BNNilt1/N1t1,,.1111,1erlN*' zNr U,lt,bmedm,efor,., Köln (1919), 1 11. 
11 A. •· 0. (v1l. FuSnote 6), S. 17. 
N Deulldier BundutaJ, 4. W ablperlode, Drudaad,e IV /3401. 
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Verlängerung der Schutzfrist bis 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers bzw. des längst
lebenden Miturhebers vorschlug, wie es dann vom Bundestag beschlossen worden itt, so 
ist diese kurze Befristung des gewährten Schutzes für kritisch-wissenschaftliche Ausgaben 
als eine unzumutbare Benachteiligung anzusehen. Schließlich ist sogar für Photographien 
ein Schutz von 25 Jahren festgelegt worden. Das Allgemeininterene der Wissenschaft -
wie argumentier,t wird - kann unmöglich das individuelle Recht der Wissenschaftler 
beschneiden. Es darf darauf hingewiesen werden, daß im neuen Urhebergesetz der DDR nach 
§ 4 für He1ausgabe11, soweit sie durch ihre Geltu11g oder Auswahl das Eirgeb11ts et11er 
iHdividuelle11 schöpf erische11 Lcistu11g si11d, ein volles Urheberrecht und damit ein Schutz 
bis 50 Jahre nach dem Tode des Herausgebers anerkannt werden. lki einer wenigsten• 
25jährigen Schutzfrist in der Bundesrepublik Deutschland böten sich, um Behinderungen 
wissenschaftlicher Interessen zu vermeiden, Regelungen nach dem Bearbeitungsrecht für 
den nachfolgenden wissenschaftlichen Herausgeber von selbst an. Es brauchte allenfalls 
nur zusätzlich eine Art Zwangslizenz zugunsten der Forschung nach Ablauf von etwa 10, 
oder besser 2 5 Jahren eingeführt zu werden für den Fall, daß auch in der Schutzfrist ein 
volles Recht eingeräumt werden könnte. Es ist nicht einsichtig, warum nach 10 Jahren seit 
der Herausgabe (bzw. seit Erscheinen) jede beliebige Person unter Verwendung des vor• 
gelegten Textes und de6 kritischen Kommentars ohne Benutzung der Quellen lediglich 
eine Pseudorevision eines Werkes herausbringen darf, die - paradoxerweise - selbst sogar 
unter Umständen schutzfähig werden kann, weil sie ein Musikwerk in neuer Form vorlegt•. 
Ebenso muß es als eine unbillige Härte angesehen werden, wenn eine Klavierbearbeitung 
einer wissenschaftlich kritischen Partitur-Ausgabe vollen Urheberrechtsschutz, also bis 70 Jahre 
nach dem Tode des Bearbeiters, genießt, während ihre Vorlage, nämlich die auf Grund von 
wissenschaftlich schöpferischer Leistung herausgebrachte Edition, nur einen Schutz von 
10 Jahren, ja eventuell sogar überhaupt keinen Schutz erhält. Hier liegen Fälle von offen
sichtlichem Unrecht vor. Selbstverständlich ist die Benutzung der Quellen immer und in 
jedem Falle erlaubt. Der § 29 LUG sowie der darauf fußende § 5 3 a und 5 3 b des Akademie
entwurfes von 1939" haben sehr wahrscheinlich auf die Zeitbegrenzung der Schutzfrist 
einen äußerst negativen Einfluß ausgeübt. Gewisse Unstimmigkeiten im Verhältnis zur 
Verlängerung der Schutzfrist auf 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers dürfte der Rechts
ausschuß bemerkt haben, jedenfalls hat dessen Berichterstatter Dr. Reischl 17 wenigstens zu 
dem entsprechenden Paragraphen über die Herausgabe noch nicht erschienener Werke 
vermerkt: .IHI Hi11blick auf die vorgeschlage11e Verli111geru11g der Schutzfrist auf 70 Jahre 
Hadi deHI Tode des Urhebers ersdieiHt es folgerichtig, auch die 111 j 81 lietzt § 71] Abs. 1 
Satz 2 vorgesehe11e Frist e11tspredte11d zu verli111gerH." Die Diskrepanz zum Paragraphen 
über die Wissenschaftlichen Ausgaben mit einer ebenfalls nur l0jährigen Schutzfrist ilt 
jedoch nicht erwähnt worden. Es berührt sehr unangenehm, daß im Bundestag bei der 
2. und 3. Lesung des neuen Urheberrechtsgesetz.es vom 25. Mai 1965 zu dieser Frage über
haupt nicht Stellung genommen worden ist. Sollte allein in der Zeitnot bei der beschluß• 
fassenden Sitzung der Grund für diese Unterlassung liegen, so wäre da1 außerordentlich 
bedauerlich. 

Sehr beklagenswert ist es, daß auf Grund der Interessenlage der ursprünglich vorgeaehene 
Schutz det § 70 im Regierungsentwurf, der dem Bundestag zur Beschlußfassung vorlag, 
nicht nur zeitlich, sondern auch der Sache nach noch eingeengt wurde. Die verwandten 
Schutzrechte wollen Leistungsschutzrechte sein. Mit der Bemerucung, daß nur solche wissen• 
schaftliche Ausgaben auf 10 Jahre geschützt werden, die .sielt wese11tltd. vo11 de11 btslcn 
beka1111te11 Ausgabe11 der Werke oder Texte u11tersdteidCH•, werden jedoch nicht willen• 

15 Siehe dazu G. Feder und H. llllnrr!cht, a. a. 0. (Yp. FuBnote lO), 
26 Val. Fußnote 4. 
!7 Deutecher Bundettar, 4. Wahlpcrtocle, zu Drudtuche IV/Hol, S. 14, u t 11. 

12 MF 
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sdiaftlidi sdiöpferisdie Leistungen sdiledithin gesdiützt, sondern der Sdiutz wird, wie 
bereits darauf hingewiesen wurde, von einem mehr oder minder zufälligen Ergebnis abhän
gig gemadtt. Wenn diese Besdiränkung nadi Meinung des Gesetzgebers zu Redtt besteht, 
dann müßten diese Bestimmungen des § 70 aus reditissystematisdien Oberlegungen audt 
in der Sdiutzfrist ein volles Urheberredit erhalten, wie es z. B. im neuen Urheberredits
gesetz der DDR der Fall ist. Aber viel riditiger dürfte es sein, den Gesiditspunkt der wissen
sdiaftlidten sdtöpferisdien Leistung allein zu Grunde zu legen, dann ist aber wiederum 
die Besdiränkung, den Sdiutz von dem Ergebnis abhängig zu madien, nidtt haltbar. Es ist 
sogar nidit ausgesdilossen, daß sidi der jetzige Gesetzestext von § 70 im Vergleich zu dem 
von § 71 in der Zukunft kulturfeindlidi auswirken kann, da es durdiaus möglidi ist, daß 
sidi die Tätigkeit von Wissensdiaftlem und Verlagen danach ausrichten wird, möglidist 
viele noch nidit erschienene Werke herauszubringen, und die kuJ,turell ebenso widitige und 
bedeutende Aufgabe, die Werke unserer großen Meister in einwandfreien kritisdien wissen
sdiaftlidien Editionen nadi schöpferisdien, geistig anstrengenden, mühevo1len und zeit
raubenden Arbeiten vorzulegen, vemadilässigt wird. 

Zusammengefaßt dürfen trotz bereits erreiditer Sdiutzrechte die nodi zu erfüllenden 
Wünsche seitens der Musikwissensdiaft folgendermaßen formuliert werden: 

1. Erweiterung der Sdiutzfrist auf mindestens 2S Jahre ab Erscheinen, bzw. bei Niditersdiei
nen ab der Herstellung der Ausgabe, soweit für diese in den §§ 70 oder 71 des neuen 
Urheberrechtsgesetzes ein Schutz vorgesehen i~t. Allenfalls kann zur Wahrung aUgemein 
wissensdiaftlichen Interesses ein besonderes Bearbeitungsrecht für Ausgaben, die nach 
den §§ 70 und 71 Schutz genießen, eingeräumt werden. 

2. Wegfall der einschränkenden Bemerkung in § 70, daß wissenschaftlidie Ausgaben nur 
dann einen Schutz erhalten, wenn sie .sich wesentlich vo11 den bisher bekan11ten Aus
gabe11 der Werke oder Texte unterscheide11", da dadurch der wissenschaftlidt schöpfe
rischen Leistung nur ausnahmsweise und nicht, wie es ihr eigentlich gebührt, generell 
ein Urheberreditsschutz eingeräumt wird. 

3. Ein Paragraph ist entweder im Urhebergesetz oder besser in den Bestimmungen des 
Denkmalschutzes zu schaffen, der vorsieht, daß alle Quellen einschließlich der Briefe, 
Dokumente und Archivalien der wissensdtaftlichen Bearbeitung, Untersudiung und 
Herausgabe zugänglich zu machen sind. 

Außer den reinen gesetzgeberischen Oberlegungen, die zu dem neuen Urheberrechtsgesetz 
anzustellen waren, sind mit dem in Kraft getretenen Schutz von musikwissenschaftlichen 
kritischen Ausgaben sowie von Erstdrucken nodi nidit erschienener Werke auch praktisdie 
Aufgaben zu erfüllen. Da der einzelne Musikwissenschaftler nidit in der Lage ist, seine 
Rechte an schutzfähigen Ausgaben selbst wahrzunehmen, ist es dringend notwendig, daß 
eine Organisation wie die Arbeitsgemeinsdiatt für die Interessen musikwissenschaftlicher 
Bearbeiter die Rechte der Musikwissenschaftler in der Praxis durchzusetzen vermag. Die 
Herausgeber und ihre Verlage sollten unverzüglidi und in gemeinsamer, organisierter 
Zusammenarbeit daran gehen, die praktisdien Fragen (Prüfung der Schutzfähigkeit jeder 
einzelnen Edition, lnc:asso-Möglichkeiten, Prinzipien der Verteilung aller Erträge usw.) zu 
klären, und dafür sorgen, daß auch künftighin ihre Vorschläge genügend Gehör finden. 
Für den reibungslosen Ablauf der notwendigen Priifung, ob eine wissenschaftlidie Ausgabe 
nach § 70 schutzfähig ist, wäre es förderlidl, wenn ein Besdlluß erzielt werden könnte, der 
die einzelnen Wissenschaftler (bzw. Institute usw.) dazu verpflichtet, in strittigen Fällen auf 
Anforderung die benutzten Quellenvorlagen zur Verfügung zu stellen . 

• 
,Etwa gleichzeitig mit dem neuen Urheberreditsgesetz der Bundesrepublik ist ein ent• 

sprediendes Gesetz in der DDR verkündet worden, das im Gesetzblatt der Deutschen Demo· 
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kratischen Republik 1965, Teil I Nr. H , Seite 209-220 (13. September 1965) veröffent• 
licht ist. Um unseren Lesern die Möglichkeit eines ersten Vergleichs zu geben, drucken wir 
im folgenden einige Auszüge aus diesem Gesetz ab und verweisen gleidizeitig auf den 
Beitrag von Dr. jur. Anselm Glücksmann, Adttu11g u11d A11erke1111u11g der sdtöpferlsdte11 
Leistu11g / Das 11eue Urheberredttsgesetz der DDR u11d sei11e Bestimmu11ge11 auf musika
lisdmn Gebiet in ~Musik und Gesellschaft", Februar-Heft 1966, Seite 84 f. 

(Die Sdiriftleitung) 
j4 

Bearbettu11ge11, Qbersetzu11ge11, Sammelwerke und Herausgabe11 

(2) El11 Urheberredtt e11tsteht ferner a11 Sammelwerke11, A11thologie11 u11d Herausgabe11, 
soweit sie durdt ihre Gestaltu11g oder Auswahl das Ergeb11is ei11er i11dividuelle11 schöpfe• 
rische11 Leistu11g si11d. 

j 9 

Herausgeber 

(1) A11 Sammelwerke11, A11thologle11 u11d Herausgabe11 stehe11 die urheberrechtltdte11 
Befug11isse dem Herausgeber zu; die Redtte der Urheber der aufge11omlffe11e11 Werke bleibe11 
erhalte11. Herausgeber u11d Urheber regel11 ihre gege11seltige11 Beziel1u11ge11 durdt Verei11-
baru11g. 

(2) Ist als Herausgeber eines Werkes gemäß Abs. 1 ei11e jurlstlsdte Perso11 bezeich11et, 
so gilt sie als lHhaber der Rechte a11 der Herausgabe. 

j 20 

Urheberredtt u11d Arbeitsreditsverhält11isse 

(1) Dem Urheber ei11es Werkes, das i11 einem Betrieb oder iH ei11er wlssensdiaftlidie11 
Institutlo11 /11 Erfüllu11g arbeitsrechtlicher Verpfliditu11ge11 gesdiaffe11 wordrn ist, steht das 
Urheberredit a11 diesem Werk zu. Die beiderseitige11 Befug11isse 1111d Pfltchte11 bei der 
Ausübung des Urheberredits si11d im Arbeitsvertrag zu regel11. 

(2) Die Betriebe oder die 1Hstltutio11e11 habe11 das Recht, das vo11 Ihrem Mitarbeiter 
gemäß Abs. 1 geschaffe11e Werk zu Zwecke11 zu be11utze11, die u11mittelbar der Lösu11g 
ihrer eige11e11 Aufgaben diene11 . I11soweit nehme11 sie die Redite des Urhebers selbststä11dig 
wahr. 

(3) Soweit dem Arbeitsvertrag oder dem sonst erken11bare11 Wille11 beider Part11er des 
Arbeltsrechtsverhält11lsses nichts a11deres zu e11tnehmen ist, steht dem Urheber audi in 
diesen Fällen das Redit auf Vergütu11g sowie das Redit auf Nutz1111g des Werkes zu 
a11deren Zwecken zu. 

j 33 

Sdiutzfrlst 

(1) Der Schutz der Befugnisse des Urhebers e11det 50 Jahre 11ach sei11em Tode (Sdiutz• 
frist). Die so-Jahr-Frist begi1111t mit dem Ablauf des Kale11derjahres, 111 dem der Urheber 
verstorbe11 Ist. 

j 34 

Gesellschaftltdier Sdlutz 

(1) Die sozlalistlsdle Gesellsdlaft gewährleistet audf 11adl dem Ablauf der Sdlwtzfrist 
den Schutz der gelstige11 Güter der NatloH. 

(2) Pur de11 Sdlutz der U11verletztlidlkeit des Werkes ,md die Wakru11g des A11sehe11s 
sei11es Autors sorge11 soda1111 die zustä11digen staatlidfen Orga11e oder 1Hstit11tlo11e11. 

12 • 
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Musikbibliographie des 19. Jahrhunderts im Forschungsunten,ehmen 
der Fritz Thyssen Stiftung 

VON IMOGEN FELLING ·Ell, KOLN 

Die Fritz ThySJSen Stiftung fördert seit dem Jahre 1962 einen von ihr angeregtm 
kulturhistorischen Gesamtplan, der der Erforschung des 19, Jahrhunderts gilt. Damit wurde 
die bisher von den Wissenschaften - zumindest zeitweise - stark vernachlässigte -Epoche 
des vergangenen Jahrhunderts zum zentralen Anliegen eines nahezu alle Wissenschafts• 
zweige umspannenden Forschungsvorhabens erhoben. Der Plan sieht vor, in den einzelnen 
Disziplinen - teilweise auch in gegenseitiger Zusammenarbeit - das 19. Jahrhundert in 
seinen historischen Gegebenheiten sowohl, als auch hinsichtlich der von ihm ausgehenden, 
auf das 20. Jahrhundert und somit auf die Gegenwart weisenden und wirkenden Tendenzen 
zu untersuchen, um dergestalt zu einer klareren Erkenntnis der geistesgeschid:itlid:ien Stel
lung jenes Zeitalters zu gelangen. Im Rahmen dieses Forsd:iungsunternehmens wurde unter 
dem Vorsitz von Karl Gustav Fellerer ein Arbeitskreis Muslkwissensdtaft gebildet, der 
entmals im Juli 1962 in Köln zusammentrat 1• Aufgabe diese, Kreises ist es, Probleme 
der Musik und des Musiklebens im 19. Jahrhundert - aud:i im Hinblick auf die Folgezeit-, 
die nod:i ungelöst oder neu zu durd:idenken sind (etwa Musiktheorie, Musikansd:iauung, 
Musikkritik, Oper angehend), aufzugreifen und zu diskutieren, zu bearbeitende Themen 
anzuregen und Einzeluntersuchungen in Form von Monographien und Sammelpublikationen 
vorzulegen, um dieserart aus musikhistorisdter Sicht zu einem tieferen Verständnis der 
Epodte beizutragen. Im Zusammenhang hiermit wurde besdt1ossen, als wesentliche Voraus
setzung für geplante Arbeiten eine Bibliographie zur Musikgeschid:ite des 19. Jahrhunderts 
zu sd:iaffen. Am 1. Januar 1963 wurde daher eine Zentralstelle far Musikbibliographie des 
19, Jahrhunderts am Musikwissenschaftlidten Institut der Universität Köln erridttet, Die 
hier in systematischer Anordnung erstellte Sammlung bibliographischer Nachweise von 
Literatur des 19. Jahrhunderts und von Schriften über diese Zeit umfaßt nunmehr einen 
Bestand von 12 ,oo Angaben, Sie ist nodt weiterhin im Aufbau begriffen, kann jedodt 
bereits konsultiert werden und steht über den Arbeitskreis Musikwissensdtaft hinaus jeder 
Forschung zur Verfügung 1 • 

Bei der Anlage der Kartei wurden neue Wege der Katalogisierung besd:iritten. Um die 
Fülle des zu bearbeitenden bibliographisd:ien Materials vielseitig systematisch aufgliedern 
und kombinieren zu können, wurde an Stelle umfangreidter, nad:i bestimmten Sachgebieten 
in systematisd:ier oder in Sd:ilagwort-Anordnung angelegter Karteien in Zettelform ein 
Handlodtkarten-Verfahren gewählt, bei dem nadt erfolgter Fragestellung die Auswahl der 
Karten mit Hilfe eines Auswahlgerätes vorgenommen wird. Der Vorteil eines sold:ien 
Verfahrens gegenüber herkömmlid:ien Methoden besteht über die vielfältigen Möglidtkeiten 
systematisdter Gliederung hinaus darin, daß jede bibliographisd:ie Angabe nur einmal - auf 
einer Karteikarte - zu verzeid:inen ist. Das hierfür entwickelte und durd:i Code-Zahlen 
verad:ilü11elte Ordnungs-System setzt sich aus einem stark differenzierten - in Ober- und 
Unterbegriffe gegliederten - Sad:iregi1ter sowie Musiker-, Orts- und Autoren-Register 
zusammen. Hierdurd:i wird ermöglid:it, daß oid:it lediglich die Titel der Beiträge, die oftmals 
über den Inhalt wenig aussagen, sondern der wesentlidte Sadtverhalt sowie dariiber hinaus 
berührte Probleme und Fragen gleid:izeitig - in vend:iiedener Rid:itung - 1y1temati1ch 
ausgewertet werden können. 

1 Au&erdan habell 1lch Arbelt1krelle fllr Phl101ophle, En111ell1d,e Theolorle, Kathollld,e Theolo1le, Wlnen• 
ldiafutheorle, Rediuwl11enachaft, Allremelne Ge1chlchte, Ge1ch!chte der Medizin, Kun1tre1chlch1e, Deuuche 
Literaturwluentcbaft, llomanl1!1lt, An1l1Jlilt, Er.tleh111111• und Blld1111pwe1en, Naturwtuenachaft ancl T echnlk, 
lndumlelle Getellachaft und Rell1lonuozlolope konnltulert. 
• Anfraren 1lncl :nredaalllr 1111 die llefnenttn zu rtditen. 
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Da auf bibliographlsdiem Gebiet fiir das 19. Jahrhundert weitgehend Vorarbeiten fehlten, 
erwies es sidi als notwendig, die Sammlung auf breiter Basis anzulegen. Das Hauptgewidit 
der Arbeiten wurde zunädist auf die Literatur des 19. Jahrhunderts gelegt, und das über 
die Epodie verfaßte Sdirifttum, da gemeinhin leiditer zugänglidi, erst allmählidi mit einbe
zogen. Neben selbständigen Veröffentlidiungen in Budiform, Aufsatzsammlungen eines 
Autors, Sammelpublikationen mit Beiträgen versdiiedener Verfasser - hier audi Kongreß
beridite und Festsdiriften - und deutsdispradiigen und - soweit zu ermitteln - amerika
nisdien Dissertationen aus den Jahren 1861 bis heute•, wurden - entsprediend der im 
19. Jahrhundert innerhalb der Literatur über Musik sidi vollziehenden Verlagerung von der 
Monographie zum Zeitsdiriften-Aufsatz - vorwiegend musikalisdie und nichtmusikalische 
Fachzeitschriften wahrgenommen. Gerade den Musikzeitsdiriften der Zeit, deren Bedeutung 
etwa Adolf Aber in seinem im Jahre 1922 herausgegebenen HaHdbuch der Musikliteratur 
lH systematism-chroHologischer AnordHuHg zu Unredit stark untersdtätzt hat, und die er 
daher weithin unberüdcsiditigt ließ', gilt das besondere Augenmerk: sie sind erneut 
auf ihren Wert zu überprüfen. 

Hauptsädilidi folgende Musikzeitsdiriften wurden bisher für die Bibliographie ganz oder 
großenteils ausgewertet: 

Ardiiv fiir Musikwlssensdtaft (1918-1926; 1952 ff.) 
Cäcilia. Eine Zeitsdirift für die musikalisdie Welt (1824-1848) 
Jahrbudi der Musikbibliothek Peters (1894-1940) 
N. Simrodc G. m. b. H. Jahrbudi (1928-1934) 
Jahrbücher für musikalische Wissensdiaft (1863-1867) 
Le Mercure musical / Bulletin fran~als de la Societe internationale de musique / Revue 

musicale S. I.M. (1905-1914) 
Die Musik (1901-1943) 
Die Musikforschung (1948 ff.) 
Österreidiisdie Musikzeitsdirift (1946 ff.) 
Allgemeine (deutsche) Musikzeitung. Wodiensch.rift für die Reform des Musiklebens (1874 

bis 1943) 
Neue Musik-Zeitung (1880-1928) 
Neue Berliner Musikzeitung (1847-1896) 
Ridiard-Wagner-Jahrbudi (Kürsdiner) (1886) 
Ridiard-Wagner-J ahrbudi (Frankenstein) (1906-1913) 
Rivista muslcale italiana (1894-1955) 
Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft (1899-1914) 
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft (1885-1894) 
Zeitschrift der Internationalen Murikgesellsmaft (1899-1914) 
Zeitsmrift für Musikwls.sensc:naft (1918-1935) 
Neue Zeitsdirift für Musik (18 34 ff.) 
Allgemeine musikalisdie Zeitung (1798-1848) 
Allgemeine musikalisdie Zeitung. N~e Folge (1863-1865) 
(Leipziger) Allgemeine musikalische Zeitung (1866-1882) 

Von niditmusikalischen Fach.zelttdiriften, die vlelfadi nur verstreut Beiträge zur Musik 
aufweisen, sind über 400 Periodica für die bibliographische Sammlung verwertet wordm. 
Hierbei wurden vor allem Zeitschriften allgemein kulturhistorischen Charakters herangezogen 

1 Di11ertatlonen werden 1ulae11ln In die Blbllosraphle elnsearbelret. 
' Vorwort S. [Vl. 
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(wie .Die Gegenwart", .Grenzboten". ..Hochland", . Allgemeine conservative Monats
sduift", .Deutsches Museum", . Nord und Süd", .Revue des deux mondes", .. Deutsche 
Rundschau", • Wissen und Leben"), ferner vorwiegend pädagogische Organe (so .Rheinische 
Blätter für Erziehung und Unterricht", ,. Pädagogische Monatsschrift", .Allgemeine Schul
zeitung", .Paedagogium", .Pädagogische Warte"), naturwissenschaftliche Blätter (.,Annalen 
der Naturphilosophie", .Annalen der Physik", . Physikalische Zeitschrift" u. a.) und 
Theaterzeitschriften (. Ardiiv für Theatergesdiidite", .. Dramatnrgische Blätter", ,.Deutsche 
Thalia", ,.Deutsche Theaterzeitschrift" etwa). 

Vereinzelt wurden auch bereits Beiträge aus Tageszeitungen des 19. Jahrhunderts, so aus 
der .Kölnischen Zeitung", berücxsichtigt. Eine systematische Auswertung der Tagespresse 
an verschiedenen Orten ist geplant. Es wird daran gedacht, die wichtigsten Blätter aus dem 
19. Jahrhundert - beispielsweise .Neue Freie Presse", Wien, ,.Vossisdie Zeitung" Berlin, 
.Münchener Neueste Nachrichten", .,Allgemeine Zeitung" Augsburg - auf die Musik 
betreffende Artikel und Nachrichten hin mit Hilfe von bibliothekarisch vorgebildeten 
.Laienkräften • unter fachlicher Anleitung durchsehen zu lassen und das dabei ermittelte 
Material in Form von Zettelkarteien der Kölner Zentralstelle zuzuleiten, die es für die 
Bibliographie auswertet. Ein Versuch in solcher Richtung ist seit 1963 mit Examenskandida
ten der Bibliotheksschule der Staats• und Universitätsbibliothek Hamburg von Heinz Becker 
(Hamburg) mit Erfolg unternommen worden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich in 
anderen Städten - vor allem an den Bibliothekar-Lehrinstituten München, Frankfurt und 
Köln - Gelegenheit bietet, diesem Beispiel zu folgen. 

Die einzelnen Beiträge in Gestalt von Aufsätzen, Berichten (aus dem Musikleben bedeu
tender musikalischer Zentren, über Erstaufführungen in Theater und Konzert und über 
Musikfeste), Rezensionen (von Kompositionen, musiktheoretischen Werken, vereinzelt auch 
von instruktiven Ausgaben, Bearbeitungen und Arrangements) und Nekrologen werden 
jeweils mit Verfasser, Titel und Untertitel - Nachrichten zumeist in vollem Wortlaut -
sowie bibliographischem Nadiweis verzeichnet. Umreißt ein Titel den Inhalt eines Artikels 
nicht eindeutig oder nicht erschöpfend genug, werden erläuternde Inhaltsangaben in Stich
worten beigefügt. Außerdem wird festgehalten, ob ein Beitrag ein Werkverzeidmis, Briefe, 
Bildnisse, Notenbeilagen (etwa auch Faksimiles von Handschriften, Skizzen und Entwürfen) 
oder Notenbeispiele enthält; audt selbständige Musikbeilagen in Zeitschriften werden, 
wenn es sich um Erstdrucke handelt, registriert. Autoren anonymer Beiträge werden nach 
Möglichkeit identifiziert, Monogramme und Pseudonyme aufgeschlüsselt, unvollständige 
Notizen ergänzt, fehlerhafte Angaben richtiggestellt, bei Nachrichten, falls erforderlich, 
Daten erschlossen. Verlagsanzeigen musikalischer Neuerscheinungen bleiben dagegen unbe
rücksidttigt, da über die im Druck erschienenen Werke das Ha11dbuch der mustkallsche11 
Lltteratur von Whistling 5 sowie als dessen Fortsetzung die Verzeidmisse von Hofmeister 
hinreichend orientieren. 

Die kritische Würdigung der Literatur beruht auf ihrer Auswahl. Auch polemische oder 
in anderer Weise zeitlich gefärbte Beiträge werden aufgenommen, sofern sie eine bestimmte, 
die Epoche kennzeichnende geistige Haltung bekunden. Dies gilt vor allem für noch offene 
Fragen zum Themenkomplex des 19. Jahrhunderts, nidtt zuletzt, um auch von hier aus 
Ansatzpunkte für noch erforderliche Untersuchungen zu gewinnen. Schwerpunkte der Biblio
graphie sind die geistesgeschichtlichen Strömungen der Zeit, die die Musik und das Mmik
leben entsdieidend geprägt und einen tiefgreifenden Wandel in der Musikansdiauung bewirkt 
haben. So werden Abhandlungen, die sich mit dem Historismus (etwa historisdie Einstel-

6 C. P. Wbittllne, HaHdbudt der H<UslllallsdttH Lltteratu, oder allJtH<elHts 1ylttH<atl1dt ,,ord•etts Ver• 
zt/O<HII der bl1 ZUH< EHdt dt1 Jahres l US gedrudrttJI Mustllall,,. , audt „u,tkallsdt,,. SdtrlfteH uHd Abb II· 
"""''" H<lt A•z•lee der Verl,ger ••d Preise, Leipzig 1117. - Mit Nad:itrigen 1-9, Lelpzle 1117-1826 und 
Erelnzun11blnden 1-3, l.eipzle 1121-1139. 3 . Aufl. von A. Hofmei,ter, l ff. , Leipzie 111411. 
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lung gegenüber früheren Epochen der Musikgeschichte, Wiederbelebung älterer Musikwerke, 
Neukonstruktion alter Musikinstrumente), dem nationalstaatlichen Denken (Anschauung 
von der Tonkunst als nationaler Kunst, als Offenbarung des Volksgeistes, Entfaltung 
nationaler Schulen vornehmlich in Nord-. Ost- und Südost-Europa), dem Fortschrittsglauben 
(Zukunftsmusik, Gesamtkunstwerk der Zukunft, Reformbestrebungen), philosophisdien 
Richtungen, liberalistischen und soziologischen Tendenzen in Hinsicht auf die musik
geschichtliche Entwicklung des Zeitalters auseinandersetzen oder in umfassenderen Dar
stellungen Probleme dieser und ähnlicher Art anschneiden, als wesentlich erachtet. 

Daneben werden Artikel. die sich mit Leben und Werk, mit bestimmten Schaffensphasen, 
einzelnen Werken oder Werkgruppen eines Komponisten befassen, in die Sammlung 
einbezogen. Hier werden neben den großen Meistem auch die mittleren und kleineren, 
vielfach jedoch zu ihrer Zeit namhaften Komponisten eingeschlossen, wie sie sich teilweise 
um die großen, Schule bildenden Musikerpersönlichkeiten scharten (Schumann-Epigonen), 
in deren unmittelbarer oder mittelbarer Gefolgschaft standen (Liszt-, Wagner-, Brahms
Nachfolge) oder aber eigene Wege zu beschreiten trachteten. Als besonders wertvoll werden 
hierbei Beiträge betrachtet, die Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, Erinnerungen und andere 
Selbstzeugnisse von Komponisten, hervorragenden Interpreten, Musikhistorikern und Musik
pädagogen der Zeit oder Oberlieferungen ihrer Zeitgenossen mitteilen, auch solche, die über 
neu aufgefundene Kompositionen oder unbekannte Entwürfe berichten, sowie soziologische 
(Künstler und Umwelt) oder rechtliche (Urheberrecht) Fragen behandeln. Als Abgrenzung 
der Epoche hinsichtlich der zu berücksichtigenden Komponisten wurde der Zeitraum zwischen 
1800 und 1920 angenommen, wobei diese Grenzen elastisch gehandhabt werden. So werden 
Komponisten, deren Hauptschaffenszeit im 18. Jahrhundert liegt, hinzugenommen, wenn 
sie als Vorbild für die nachfolgende Generation zu betrachten sind, etwa Carl Friedrich 
Zelter und Johann Friedrich Reichardt für das Lied Schuberts. Das Ende der Epoche an
gehend wird die Komponistengeneration, die noch ganz oder überwiegend dem 19. Jahr
hundert angehört, mit ihrem Spätwerk jedoch bereits teilweise in das 20. Jahrhundert hin
einragt, in vollem Umfange berücksichtigt. Das gilt etwa für Antonin Dvorak (t 1904), 
Edvard Grieg (t 1907), Nikolai Rimsky-Korssakow (t 1908), Gustav Mahler (tl 911), 
Max Reger (f1916), Claude Debussy (f1918), Max Bruch (t 1920), Camille Saint-Saens 
(t 1921), Ferruccio Busoni (t 1924), um nur einige Namen herauszugreifen. Darüber hinaus 
werden Komponisten, deren erste Schaffensphase noch ins 19. Jahrhundert fällt, deren 
Hauptwerk jedoch im 20. Jahrhundert geschaffen ist, einbezogen, sofern an ihnen die 
geistesgeschichtliche Entwicklung jener Zeit an der Wende der Jahrhunderte deutlich 
wird (beispielsweise Richard Strauss). 

Außerdem werden Artikel. die sich den verschiedenen Gattungen der Musik - auch 
solcher verschiedener Stilrichtungen und nationaler Schulen - widmen, als wesentlich ange
sehen, vornehmlich, wenn sie zur Klärung von Gattungsbegriffen (Suite, Romanze, Rhapso
die) oder Epochenbezeichnungen (Romantik, Nachklassik), deren Gebrauch vielfach noch 
unklar und verschwommen ist, beitragen. Hier werden sämtliche Gattungen der Vokal
und Instrumentalmusik, der Kirchenmusik, geistlichen Musik, Volksmusik, Unterhaltungs
musik (Operette, Salonmusik). sowie peripher auch der exotischen Musik berücksichtigt. 
Ferner werden Arbeiten, die zur Entwicklung der musikalischen Mittel beitragen oder 
Fragen der Musiktheorie behandeln, besonders bevorzugt. Darüber hinaus wird dem breiten 
Bereich des Musiklebens wesentliche Bedeutung beigemessen. Hier stehen Beiträge zur 
Mu-sikkritik und zum musikalischen Journalismus überhaupt, über die weitgehende Tendenz 
zur Vereinsbildung, die Entstehung und Funktion von Musikvereinen, musikalischen Gesell
schaften und der Tonkünstler-Vereine, der Entwicklung des Chorwesens und damit auch 
des musikalischen Dilettantismus, über die Bedeutung der Musikfeste, Ur- und Erstauf
führungen in Theater und Konzert und die Wechselbeziehungen der einzelnen europäischen 
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Linder untereinander, und das Gebiet des gesamten Erziehungs- und Bildungswesens 
(Gründung von Konservatorien, Errichtung von musikalischen Hochschulen, Musikunter• 
ridit an Volks- und Mittelsdiulen sowie an Gymnasien und die Förderung allgemeiner 
musikalischer Bildung, Veranstaltung von volksbildenden Konzerten) im Vordergrund des 
Interesses. Ober die hier angeführten Gesichtspunkte hinaus werden auch Arbeiten über 
Musikinstrumente und deren Bau, sowie zur Akustik, Tonphysiologie und -psychologie 
wahrgenommen. 

Was über die spezifischen Belange des 19. Jahrhunderts hinaus für die Forschung von all
gememem Interesse ist, soll in gedrudcten Verzeichnissen vorgelegt werden. Als erste 
Publikation ist ein Ver:zeidiHis der muslkallscheH ZeltsdirifteH des 19. ]ahrhuHderts - mit 
dem Hinweis auf Fundorte, soweit durchführbar -, herausgegeben von lmogen Fellinger, 
vorgesehen, das voraussiditlich Ende 1966 erscheinen kann. Weitere Veröffentlichungen, 
so ein Verzeichnis der Periodica mit Musikalien des 19. Jahrhunderts, sind geplant. 

UHterhaltuHgs- uHd Gebrauchsmusik im 1 9. J ahrhuHdert 
Ein musikwissenschaftliches Symposium in Coburg 

VON JO!lGEN KINDE!lMANN , KASSEL 

Unmittelbar vor der Jahrestagung und Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musik
forschung veranstaltete der MustkwlsseHsdtaftlldie Arbeitskreis 19. ]ahrhuHdert vom 19. bis 
ll. Oktober 196, in Coburg unter dem Vorsitz von Karl Gustav Feilerer ein Symposium 
zum Thema Unterhaltungs- und Gebrauchsmusik IIH 19. Jahrhundert, zu der in Referaten 
und Diskussionen Stellung genommen wurde. In seinem Referat Ober 1HuslkallsdieH Kitsch 
ging Carl Da h I haus von der Bestimmung des Kitsches in der Ethik als des . Basen Im 
Wertsystem der KuHst• (H. Broch), in der Anthropologie als der Verhaltensweise des 
.Kltsdi1HeHsdien• (L. Giesz) und in der Soziologie als der .Ku11st des KlelHbürgertu1Hs• 
(T. Kneif) aus. Für eine hinreichende Beurteilung des Kitsches in der Musik erweisen sich 
diese Kriterien allerdings als unzulänglich. Dahlhaus wandte sich dann dem Problem des 
Kitsches in der Ästhetik zu und wies auf den inneren Widerspruch zwischen der Kunsttheo
rie des Machens und dem Anspruch ausdrudcsvoll schön zu sein hin, jener Kategorie der 
Musikästhetik, die um 1800 zentrale Bedeutung hatte (Schubart, Wadcenroder). - Im Gegen
Htz zu H. Scherchens Auffassung, daß die .Kltsdigrenze da beg/l11ne, wo dte bloße11 Mate
rialreize nldit 111 die hßhereH Stuf e11 der Kunst et11zugehe11 vermßge11•, hält Dahlhaus die 
holierung der Materialreize nicht für entscheidend. Wesentlicher sei die erschlichene, struk· 
turell und formal unvermittelte Gleichsetzung von Reiz und Sentiment. Damit sei der 
Kitach das Paradox eines idealistisdien Sensualismu1. Zur Stützung dieses ästhetischen Ur
teils versuchte Dahlhaut dann am Beispiel des Andante cantabile aus P. I. Tschaikowskys 
,. Symphonie zu zeigen, daß Trivialität durch emphatische Darstellung von Simplem, Kitsch 
durch Verklärung des Trivialen entsteht. 

Hans Chr. Worb1 zeigte in seinem Referat Salonmusik den Entwiddungs.zug auf, den 
dieses musikalisdte Genre im 19. Jahrhundert nahm. Nadi unbedeutenden Anfängen im 
18. Jahrhundert konnte die Salonmusik bereits in den ersten drei Jahrzehnten des 19. Jahr• 
hundert, mit Komponisten wie Czerny, Kalkbrenner und Herz einen ersten steilen . Auf-
1dnvung• verzeichnen. Obgleich 1chon hier nadi bestimmten Klischees komponiert wurde, 
ver1tieBen diese Kompositionen im allgemeinen doch nicht gegen den guten Geschmadc. Das 
inderte sich um die Jahrhundertmitte, als da1 Virtuosentum in der Salonmusik seinen Höhe· 
punkt 0bersdiritten hatte und sich ein immer deutlicher erkennbares Niveaugefllle in 
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ästhetisdter und spieltechnisdter Hinsidtt zeigte. Da die Salonmusilc den minimalen musika
lischen Ansprüchen der immer größer werdenden Masse musizierender Konsumenten entspre
chen mußte, schied sie in zunehmendem Maße aus dem öffentlichen Musikleben aus und ver
lagerte sidJ in den Salon. Worbs bezeichnete dann die stilistischen Voraussetzungen, welche 
die Salonmusik erst möglidJ madJten, nämlidJ die Emanzipierung des Klangs, die frei 
wudiernde Harmonik, die Lockerung fester musikalischer Formen und der Durdtbrudt 
eines stark subjektiven Ausdruckswillens. Im weiteren Verlauf seines Referats madtte 
er auf den Wesenszusammenhang der Salonmusik mit der Welt des deutsdten Bürgers auf
merksam, dem einerseits die besondere Problematik seiner Zeit, der Zusammenbruch der 
inhaltslos gewordenen Werte nicht bewußt wurde und der die Forderung erhob, auch in der 
ihm zusagenden Form der Musikausübung auf der Höhe der Zeit zu sein. Andererseits war 
in der Salonmusik die Freude am Luxus ausgeprägt, ferner da11 Einfangen ersehnter WunsdJ
bilder sowie die Flucht vor der Wirklichkeit. Mit all diesen Zügen hatte die Salonmusik 
teil an allgemeinen Stiltendenzen ihrer problematisdten, innerlidt zerrissenen Zeit. 

Ausgehend von der durdi die Expansion der Industrie bedingten .weltgeschlditlioteH 
BedeutuHg des 19. Jahrhunderts" (H. Freyer) untersuchte Heinridt W. S eh w ab in seinem 
Referat UHterhaltungs1nuslk llff Industriegebiet des 19. JahrhuHderts das Musikleben eines 
Raumes, von dem epodtemachende Anregungen in reicher Fülle auf die Gesellsdtaft des 
19. Jahrhunderts ausgingen. Im Gegensatz zu den traditioneUen deutschen Musikzentren 
Wien, Berlin und München sind die Kenntnisse vom Musikgeschehen in dieser westfälisdien 
Industriegegend an der Ruhr bisher sehr besdtränkt. Anhand von Ankündigungen, Notizen, 
Beridtten und Inseraten aus der lokalen Tagespresse machte Sdtwab auf bestimmte Arten 
unterhaltenden Musizierens aufmerksam (Gesangspossen, Komiker-Konzerte, Concerte a Ja 
Strauß), wie sie hier vornehmlich in der zweiten Jahrhunderthälfte zu beobadtten waren, 
sowie auf die spezifischen Orte, an denen sidt jenes Musizieren vollzog (Eisenbahnabteil, 
Werkhallen, Festzelte, Restaurationsräume). Bei dem Vergleidt mit dem englischen Indu
striezentrum Manchester-Liverpool. das in derselben Zeit zu einer der Hauptstadt London 
gleichrangigen Metropole der Musik heranwudts, wurde die Frage nadt der historischen und 
soziologischen Bedingtheit des Genre Unterhaltungsmusik im deutsdten Industriegebiet auf
geworfen. 

Lars Ulrich Abraham ging In seinem Referat TrlvlalltiU llff protestantlsoteH KlrottH• 
lled des 19. JahrhuHderts der Frage nach, unter welchen Gesichtspunkten eine ästhetische 
Beurteilung von Kirchenliedern des 19. Jahrhunderts, deren melodisdte Qualität heute al, 
fragwürdig gilt, möglidi wäre. Ungeeignet hierfür ist der Gesidttspunkt der funktionellen 
Angemessenheit, da sidt die Frage der Sangbarkeit von Kirdtenmusik als verkappte1 Vor
urteil erweist und weil die im 19. Jahrhundert und heute für ein Gemeindelied gültigen 
Normen - z. B. welche Musik für einen geistlidten Text geeignet ist - all zu willkürlich 
und zu eng embelnen. Nicht viel heuer geeignet ist der Gesichtspunkt der künstlerisdt 
handwerklichen Angemessenheit, da die Wertung falsdt oder ridttig unzutreffend sein 
könne, wenn die Intentionen des Künstlers nicht bekannt sind. Fragwürdig Ist es auch, eine 
Wertordnung der Melodie vom Rang des betreffenden Komponisten abzuleiten. Es ist indes 
interessant, daß unbekannte Kantoren, Pfarrer und Dilettanten die Mehrzahl der Kompo
nisten dieser Melodien ausmadten, während berühmte Komponisten fehlen. Am ehesten 
bekäme man Erscheinungen der Trivialität in der Kirdtenmu1ilc mit dem Kriterium der 
stilistischen Angemessenheit in den Griff. Aber auch diese Wertungskategorie verliert durdt 
die vom Philantroplnismu1 herrührende Forderung nadi Volkstümlidtkeit sowie durdt 
Strömungen des Cäcilianismus und allgemeiner historischer Tendenzen an Bedeutung. 

Ober die Sdtwierigkeit, den Stilverfall In der Musik zu diskutieren, wenn man ihn Im 
Goetheadten Sinne all Vergehen des Gemnden begreift, spradi Heinz B eck er am Anfang 
seines Referats Zur Frage des Stllverfalls In der frt1Hzilslschen Oper. Stilverfallsersdteinun-
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gen in der französischen Oper gibt es zwar schon hier und da in den Opern Meyerbeers, 
und zwar meist dort, wo er sich um romantischen Stimmungszauber bemüht, aber sie finden 
sich in größerem Maße erst bei seinen Nachfolgern in der Komposition Großer Opern: 
A. Thomas, Ch. Gounod, J. Massenet, C. Saint-Saens u. a. An einigen Beispielen - aus 
Thais von Massenet und aus Sa1t1son und Dalila von Saint-Saens - zeigte Becker, wie die 
rhythmische Prägnanz, die der Großen Oper Meyerbeers das Gepräge gab, einer verfließen
den Konzeption weicht, wie die Geschlossenheit der Form sich in schwachkonturierte 
Gebilde verliert und wie die französische Oper in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
überhaupt ihre Wirkung mehr und mehr aus der Anhäufung von Reizeffekten bezieht. Ab
sdiließend warf Becker die Frage auf, ob sich objektive Kriterien für den musikalischen 
Kitsch finden ließen. Er wies auf die Bevorzugung der Homophonie in der Trivialliteratur 
hin. Auch langsames Zeitmaß und indifferenter Rhythmus sdieinen zu den Voraussetzun
gen des musikalischen Kitsches zu gehören. Aber es komme immer darauf an, wie Werke 
mit den genannten stilistischen Eigenschaften auf den Hörer seiner Zeit gewirkt haben. Was 
der heutige Hörer als kitschig empfindet, könnte im Hörer des 19. Jahrhunderts ganz 
andere Gefühlsempfindungen ausgelöst haben. Man müsse sich davor hüten, nur auf einem 
eigenen, d. h. vom Stil der Gegenwart ausgehenden Standpunkt zu beharren; vielmehr 
müßten immer auch die Urteile der betreffenden Zeit mitberücksichtigt werden. 

Ober das Verhaltnls von trivialer und anspruchsvoller Musik in den Konzerten der Mitte 
des 19. Jahrhunderts lautete der Titel des von Monika Lichten f e I d gehaltenen Referats, 
eines Resumees der Aufarbeitung umfangreichen dokumentarischen Materials über Konzert
institute und Untersuchungen der Konzertprogramme einiger deutscher und österreichischer 
Städte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Anhand dieser Quellen konnte die Verfas
serin einen Wandel in der Struktur des Konzertwesens und in der Programmgestaltung zu 
einer immer schroffer zutage tretenden Trennung von anspruchsvoller und trivialer Musik 
in Kompositionen und Aufführungen nachweisen, der sich um 1830 allmählich anbahnte 
und um 18,0 seinen Abschluß fand. Die entscheidenden Ereignisse, die diese Umwälzungen 
bewirkten, sind nach Lichtenfeld 1. die verehrungsvolle Pflege der Musik Beethovens, 2. 
das wachsende Interesse für das Historische, das zu einer Gruppenbildung in konservative 
und fortschrittliche Richtungen führte, 3. Aufstieg, Glanzzeit und Verfall des Bravourvir
tuosentums zwischen 1830 und 18,0, 4. der Aufschwung der Chorvereinsbewegung, welche 
große Massen aktiver Musikausübender und des musikempfangenden Publikums von der 
anspruchsvollen Musik weg auf die Seite der Trivialmusik hinüberzog. 

Hermann Rauhe referierte über Lied und Gassrnhauer Im 19. Jahrhundert. Als An
schauungsmaterial benutzte er den von ihm entdeckten Nachlaß des Hamburger Arztes Dr. 
Ferber. Dieser Nachlaß enthält neben anderen Musikalien eine große Anzahl Fliegender 
Blätter mit Vaterlands-, Vereins-, Kommersliedern und vor allem Gassenhauer und Bänkel• 
sängermoritaten. Rauhe untersuchte einen Teil dieses Liedgutes in Bezug auf den Text 
(Stoffkreis, formale Gestaltung und Sprachstil des Textes) sowie auf das Wort-Ton-Ver
hältnis. Merkmale der Trivialität dieser Lieder waren der Widerspruch 1. zwischen Text· 
skopus und dem Grundcharakter der Melodie, 2. zwischen engem Wort-Ton-Bezug in der 
ersten Strophe und dem gestörten Verhältnis in den anderen Strophen durch Betonung 
unwidttiger Wörter und 3. zwisdten textlichem und musikalischem Höhepunkt. - In einem 
Abschnitt über die musikalisdte Struktur behandelte Rauhe jene melodischen Wendungen, 
deren unmotiviertes Pathos in starkem Gegensatz zur banalen Schablone der eigentlichen 
Liedgestalt steht. Mit der Analyse einiger dieser Lieder zeigte er im Vergleich mit dem 
Volkslied sowie dem Kunstlied die Gestaltqualitäten der Trivialität auf. Rauhe unternahm 
es auch, das Tagungsergebnis hinsichtlidt der Trivialität in der Musik zusammenzufassen 
und daraus ein improvisiertes .Arbeits1t1odell zur Erforschung obfektiver Merkmale der 
Trivialität In der Musik" zu entwickeln. Ob sidt daraus eine fester gegründete Systematik 
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oder gar eine Theorie der Trivialität in der Musik gewinnen läßt, werden erst zukünftige 
Arbeiten und Gesprädie über das Thema der Popular- und Trivialmusik zeigen können. 

Das Ziel des Symposiums war es, bei der Erforsdiung dieses in der Musikwissensdiaft 
bisher wenig beamteten Gebietes einen Anfang zu setzen. Endgültige Definitionen des 
Trivialen sowie des musikalischen Kitsdies konnten billigerweise noch niditerwartet werden. 
Mit Diskussionen über einige in den Referaten aufgeworfene Fragen sollte zunädist ein
mal Klarheit über Umfang und Besdiaffenbeit dieses Forsdiungsgebietes und die Art seiner 
Bearbeitungsweise gewonnen werden. Gleidizeitig sollte das Symposium eine weitere 
Arbeitstagung über das allgemeiner gefaßte Problem der Trivialkunst vorbereiten, an der 
außer einem musikwissensdiaftlidien Arbeitsteam audi Vertreter der sdion bestehenden 
anderen Arbeitskreise aus den Nadibardisziplinen teilnehmen werden. Die Ergebnisse der 
diesjährigen Tagung werden als Sammelband in den Studien zur Musikgesdtidite des 19. 
Jahrhunderts veröffentlicht, der von Carl Dahlhaus herausgegeben wird. 

III. lnteTHationale Tagung für Hymnologie im SchloP Fuglsa11g (Dä11emark) 

(30. August - 3. September 1965) 

VON HEINRICH W. SCHWA B, KAS.SEL 

Zum dritten Male seit ihrem ersten Treffen in Lüdensdieid im Jahre 1959 traf sidt die 
Internationale Arbeitsgemeinsdiaft für Hymnologie, um in dem idyllisdi gelegenen Schloß 
Fuglsang auf der Insel Lolland ihre turnusgemäße Arbeitstagung abzuhalten. 29 Teilnehmer 
aus den Ländern Dänemark, Deutschland, Holland, Polen, Sdiweden, Sdiweiz, CSR und USA 
waren der Einladung gefolgt und informierten in Referaten, Forsdiungsberichten, Diskus
sionsbeiträgen oder privaten Gesprächen über ihre hymnologische Tätigkeit und ihre der
zeitigen Forschungsaufgaben und -pläne. 

Die Reihe der 21 Einzelreferate, die zu den drei Hauptthemenkreisen LäHderberldite, 
Ouelle11forsdiung und Grundsätzltdie Fragen zu hören waren, wurde durch einen grund
legenden Vortrag von J. P. Larsen über Tende11zen der ktrdieHgesaHglldien Reform
bewegung IH Dänemark u11d de11 anderen skandtnavtsdien Ländern angeführt, der ~ne 
detaillierte Einführung in die historische Entwicklung des Kirchengesanges in den nordisdten 
Ländern gab, vornehmlich in die des gastgebenden Landes Dänemark. In der Sitzung Länder
beridite behandelten A. Malling, A. C. H on de rs, S. J. L en s eli nck, W. E. B u szi n, 
J. Kouba und S. Gudjonsson - sein Referat wurde verlesen - spezielle Fragen ihrer 
Heimatländer Dänemark, Holland, USA, Tschedioslowakei und Island und informierten 
über den jeweiligen Stand der hymnologisdten Forsdtung. Zum Themenkreis Ouellenfor
sd111ng referierten K. Am e l n (Vorreformatortsdie Gebet- und Andadit-Büdier als Quellen 
der Hymnologie), 0. B il 1 (Die frühesten Gesangbüdier ln FraHkfurt a. M.), M. Blind o w 
(Das Erfurter Enddrtdton VOH 1526), F. Bohlin (Frühe sdiwedtsdie Quellen zu .O Lamm 
Gottes"), H. W. Schwab (Das Nassau-saarbrücktsdie GesaHgbudi von 1750. EIH GesaHg
budi ohne Noten als mustkallsdie Quelle), H.-J. Stefan (Die PsalmeH IHI deutsdi-sdiwel
zerlsdien evangellsdien Klrdungesangbudi), H. V o I z (Die Liturgie bei der Ablaßverkündl
gung, Mainz 1517) ·und L. Wie r u s z o w s k i (Die Pausenfrage In den deutsoopradilgen 
Hugenottenpsalmen). Beiträge zu GruHds/Jtzlldien FrageH leisteten G. Bi r k n er (Das Wert
verh/Jltnts von Spradie und Musik Im 17. und 18. Jh.), W. Braun (Die Kontrafaktur Im 
evangellsdien Klrdtenlled), J. Rästed (Wort und Ton Im HdttelalterllCHeH Lied der byzaH
tlnlsdten Kirche), U. Teuber (RhythmtslerHngsfragen zum Ktrdienlled lHI 16. Jh.), H. 
Werthemann (Zur Gesditdtte und Problematik des Passtonslledes) und M. Jenny mit 
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einer kritischen Analyse der HyHmologle als theologischer DlszlpllH. Sein Referat zeigte 
die Möglichkeiten auf, die dieser • Wissenschaft zwischen den verschiedenen Disziplinen" 
gegeben wären, würde sie theologisch, historisch und praktisch betrieben. Jennys Ausfüh
rungen gipfelten in der Forderung. ein hymnologisches Ordinariat einzurichten, da die 
Hymnologie nicht länger mehr in nur nebenberuflicher Forschung zu ihrem Recht gelangen 
sollte. 

Aus Berichten von K. Am e 1 n und M. Jen n y war zu vernehmen, daß das in Bossey 
(1962) geplante bibliographische und editorische Unternehmen Das deutsche KtrcheHlled 
in der Zwischenzeit beträchtliche Fortschritte gemacht habe. Es wurde angeregt, ein solches 
grundlegendes Hilfsmittel hymnologischer Forschung auch für das Kirdtenlied Dänemarks, 
Polens, Schwedens und der Tschechoslowakei Z'II erarbeiten. Als Vertreter von RISM unter
breitete H. Heckmann den Vorschlag, diese Bibliographien im Rahmen der Erhebungen 
des Internationalen Quellenlexikons zu bewerkstelligen. 

Die Schlußsitzung dieser Arbeitswoche, die trotz ihres reichhaltigen und straff geführten 
Vortrags- und Diskussionsprogramms noch genügend Zeit ließ zu anregenden privaten 
Gesprächen, einem Ausflug mit anschließendem Besuch eines Orgelkonzertes (Niels Henrik 
Nielsen) 11nd einer gemeinsamen Fahrt nach Kopenhagen, bestätigte durch Wahl K. Am e 1 n 
und U. Te u b er in ihrem Amt als 1. und 2. Vorsitzenden und M. Jen n y als Schriftführer. 
Die rege Lebendigkeit der Tagung führte zu dem Wunsch, die nächste Tagung entgegen dem 
festgelegten dreijährigen Turnus bereits in zwei Jahren stattfinden zu lassen. Sie soll als 
Weiterführung des in Fuglsang begonnenen Gesprächs das Problem der KoHtrafahtur als 
Generalthema behandeln. 

Nochmals zum OrgaHum des Codex Calixtinus 

VON WALTHER KROGER, BAD SCHWARTAU 

Johann Schubert nimmt in seinem Aufsatz Zum OrgaHum des Codex CallxtlHus (Mf XV111, 
l96S, S. 393 ff.) kritisch Stellung zu meinem Aufsatz mit gleichem Titel (Mf XVII, 1964, 
S. 22; ff.). Auf seine Ausführungen habe ich folgendes zu erwidern. 

Schubert schreibt: .MaH kliHHte deH ElHdruck gewlHHeH, daß die OrgaHa des Codex 
CallxtlHus KrUger Hlcht modern geHug slHd, uHd daß er lH dieser RlchtuHg etwas HachhelfeH 
wollte. Es Ist aber (7) elHe nicht zu iJHdernde Tatsache, daß das OrgaHum iH diesem Kodex 
noch Hldft die Qualttift hat wie bei deH Meistern der Notre-Dame-Epoche, soHst wifre das 
Lob, das der AHoHymus IV aH die NameH LeoHlH UHd PerotlH kHUpft, Hldit zu versteheH. 
Selbst die Notre-Dame-Epodie ver(Ugte HOCH Hlcht aber dte muslkallsCHeH Mittel, die KrUger 
selHeH lHterpretatloHeH stlllsdiwelge11d voraussetzt. Das Mittelalter haHHte de11 Vierviertel
takt 11lcht, uHd die MensuralHotatloH wifre zwei JahrhuHderte Hach der Entstehu11g des 
,Vox Hostra resoHet' HOCH Hlcht lmstaHde geweseH, die rhythmlscheH Dtffere11zleru11geH, die 
KrUger bei der RhythmlsleruHg des Duplums dieses OrgaHums verweHdet, wlederzugebe11. 
Ebe11soweHlg, wie HlaH auf die krltlsCHe 0bertragu11g verzlchte11 kaHH, kaHH maH die Ge
schlCHte der Musik, das orgaHISCHe Wachsen dieser KuHst, verleugHeH. Da die Epoche, der 
der Codex CallxtlHUS aHgehlirt, der Notre-Dame-Epoche u11mlttelbar vorausgeht, kaHH (Ur 
die altere Zelt nur e/He Rhythmik IH Frage kommen, aus der sich die der /U11gert:H orgaHlsch 
eHtwlckelH konnte.• 

Sdiubert trägt hier an die Mehrstimmigkeit des 12. Jahrhunderts die Primi11e einer 
.organisdien Entwidc:lung" vom Unvolllcommenen zum Vollkommenen ·heran, die mit 
.strenger Wi11en1diaftl!chkeit" nidits zu tun hat, eine Tugend, auf die er andererselt1 so 
podit und deren Beritz er mir abspridit. Mit dieaer Prämisse wird an die empirisdien Fakten 



|00211||

Berichte und Kleine BeltrlJe 181 

ein pseudobiologistisches Denkschema herangetragen, das in anderen geistesgeschichtlichen 
Disziplinen, z. B. in der Kunstgeschichtsforschung, längst als antiquiert erkannt und auf
gegeben worden ist. (Im übrigen ist die lapidare Aussage: .Das Mittelalter kannte den 
Viervierteltakt nicht" unhaltbar und ist auch von anderen Organuminterpreten nicht 
akzeptiert worden 1) 

Da ich in meinem Aufsatz Der Entwichlungsbegriff In der Musikgeschichte (Mf VIII, 1955, 
S. 129 ff.) die Unhaltbarkeit dieses Prämisse nachgewiesen habe, erübrigt es sich, hier noch
mals auf das Thema im allgemeinen einzugehen. Wohl aber gilt es, den besonderen Fall, 
den Schubert im Auge hat, zu beleuchten: die Prämisse einer Entwicklung von den unvoll
kommenen Organa des Codex Calixtinus zu den vollkommenen der Notre-Dame-Epoche 
insbesondere hinsichtlich der Rhythmik und des .Fortschritts" von der vormodalen zur 
modalen Notation. Zunächst zur Frage der Entstehungszeit der Organa des Codex Calix
tinus. Daß die Organa nicht gleichzeitig, sondern innerhalb einer gewissen Zeitphase nach• 
einander in das nicht erhaltene Original des Kodex eingetragen worden sind, steht außer 
Frage. Higinio Angles hat die - von mir geteilte - Überzeugung ausgesprochen, daß diese 
Zeitphase wesentlich vor der Mitte des 12. Jahrhunderts anzusetzen ist. J. B. Trend, The 
Muslc of Spanlsh Hlstory to 1600, Oxford 1926, S. 74, datiert diese Zeitphase mit 1120 
bis 112s. 

Das Lob des im späten 13. Jahrhundert schreibenden Anonymus IV gilt speziell den 
Organa Perotins, die er .schöner" als die Leonins empfindet, und er preist insbesondere 
die Organa quadrupla Perotins, von denen .Sederunt prlnctpes" im Jahr 1199 entstanden 
ist. Wie aus diesem Lob auf eine mindere Qualität der Organa des Codex Calixtinus 
geschlossen werden soll, ist schlechterdings unerfindlich 1 

Schubert stellt (unter Berufung auf Friedrich Ludwig) eine enge Verbindung des Calix
tinus .mtt der lle de France, dem Entstehungsgebiet des Notre-Dame-Stils" fest und 
behauptet, daß die Komponisten der in diesem Kodex enthaltenen Organa .dem Stil der 
1/e de France nacheiferten und ihn als verbindlich betrachteten. Das gilt dann auch fUr die 
rhythmische Gestaltung". 

Man kann nur etwas nacheifern, was schon vorhanden ist. Das heißt: Schuberts Aussage 
läuft auf die Behauptung hinaus, daß „der" Stil der lle de France, konkret gesprochen, die 
modale Rhythmik, bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts - wenn auch erst in 
„Vorstufen" - ausgeprägt war. Schubert spricht denn auch davon, daß das System der 
Modi .nur das Ergebnis einer langen, konsequenten Entwicklung sein" könne. Und weiter: 
.Die Musikforschung hat bisher viel zu wenig ihr Augenmerk auf eventuelle Vorstufen 
oder frUheres Auf treten der modalen Praxis gelenkt.• 

In meinem Kongreßreferat Bamberg 1953 über Singstil und Instrumentalstil in der Mehr
stimmigkeit der St. Marttalepoche habe ich die Principalis des Benedicamus Domino-Tropus 
.Jubilemus, exultemus" der ältesten St. Martialhandschrift Paris, Bibi. nat lat. 1139 (1080 
bis 1100) streng modal interpretiert und mich damit der Ansicht angeschlossen, daß die 
Modalrhythmik schon in der Mehrstimmigkeit dieser frühen Zeit Gültigkeit haben kann. 
Nichts aber berechtigt zu der Prämisse einer kontinuierlichen „Entwicklung", einer unver• 
meidlichen ständigen Intensivierung der Modalrhythmik bis zu den Organa Perotins, in 
deren Zuge die Organa des Codex Calixtinus dann modal „fortgeschrittener• sein müßten 
als die der ältesten St. Martialhandschrift. 

In seinen Interpretationen von Organa des Codex Calixtinus kommt Angles durchaut 
zu einer weitgehenden Notenwertunterteilung der Organalstimmen und hält diese also nicht 
aus „entwidclungsgeschichtlichen Gründen" für unmöglich. Zugleich aber äußert er die 
Ansicht, die Notation sei noch nicht fähig gewesen, diese Rhythmik „aus71Udrüdcen". 

Wie sich jede Zeit das ihrem Gestaltungswillen gemäße Instrumentarium schafft, 10 
auch die ihr gemäße Notation. Die rhythmu1lose Notation der Mehrstimmigkeit der 
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St. Martialepodie im allgemeinen und des Codex Calixtinus im besonderen beruht nidit auf 
Unvollkommenheit. Das Notationsbild hat nur die Funktion gleidisam einer Skizze, eines 
Entwurfs und soll sie haben. Die ein Organum Ausführenden hatten nidit die Aufgabe, im 
modernen Sinn der „ Werktreue" die jeweilige Komposition zum Erklingen zu bringen, 
sondern im Rahmen eines „usus" immer wieder neue Lösungen der rhythmisdien Gestal
tung speziell der Organalstimme zu finden, bis zu einem gewissen Grad die Organa .neu 
zu komponieren". Die Forsdiung kann mithin gar nidit .die" ideale Interpretation 
ermitteln, sondern muß dasselbe tun, was die Ausführenden damals taten: das jeweilige 
Organum immer wieder neu „interpretieren". Wenn also Sdiubert mir vorwirft, meine Inter
pretationen zweier Organa könnten „besteHfalls als NeukompositioH bezeich11et werdeH", 
mehr nodi, idi hätte die rhythmisdien Verhältnisse nicht „erforscht", sondern .errate11", 
so geht er von der Fiktion einer „streng wissenschaftlich" zu erforsdienden authentischen 
Gestalt der Rhythmik der Organalstimmen aus, die in Wirklichkeit gegenstandslos ist. 

Schubert unterstellt, daß die Organa des Codex Calixtinus sehr viele Sdireibfehler ent
halten, die sidi der Kopist vom Jahr 1173 .zuschulde gekommeH lasse11" habe. Daß ein 
Kopist des 12. Jahrhunderts sein kostbares Pergament nicht in bedächtiger Sorgfalt, sondern 
hödist unkonzentriert-flüchtig beschrieben haben soll, ist eine durdiaus unglaubwürdige 
Annahme. Sie entspringt der nun wirklid:i „modernisierenden" Voraussetzung, daß der 
Sdireiber des 12. wie der Mensdi des 20. Jahrhunderts ständig unter Zeitmangel gelitten 
habe! Gewiß gilt auch für ihn das Wort, daß irren mensd:ilich ist. Rasuren lassen im 
Codex Calixtinus wie auch in anderen Handschriften der St. Martialepod:ie jedoch erkennen, 
daß der Sdireiber sein Gesdiriebenes auf die Riditigkeit überprüft und korrigiert hat. 
Nad:i Sdiubert wimmelt es aber geradezu in den Or.gana des Kodex von unkorrigierten 
Sd:ireibfehlern 1 

Selbstverständlidi ist mir nicht entgangen, daß sich für den letzten Vers von • Vox 11ostra 
resoHet" die „uHmögliche Bet0Hu11g" .Dfcamus Domino" ergibt. Schubert sd:ireibt: .Das 
gleiche Versehen hat steh sdion der Schreiber des Kodex zusdiulde11 kommen lassen. Audi er 
bemerkte nicht die vo11 den vora11gehe11den Strophenabschlüssen abwelchende11 metrischen 
Verhältnisse In der letzteH Strophe: er Hotlerte über dem Absdilußvers der letzteH Strophe, 
also aber dem männliche11 Sechssilbler, die NeumeH IH der gleldien Anord11u11g wie aber 
den Sdilußversen der vorangehe11den Strophe11, die aber weiblidie Fü1tfsilbler sl1td." 
Statt aber dem Sdireiber ein .Nidit bemerken" der sinnwidrigen Betonung zu unterstellen, 
muß gesdilossen werden, daß er das Original getreu kopiert und daß der Komponist 
selbst die sinnvolle Textbetonung der musikalisd:ien Strophenuniformität geopfert hat. Idi 
habe mich deshalb entsdilossen, der Vorlage zu folgen. 

Sdiubert stellt durdi Auftaktbildung die .riditige" Betonung her und schreibt weiter: 
.Auch die beiden ersten Verse der Im ganzen aus drei Verse11 bestehende11 Strophen si11d 
auftaktlge männliche Sechsstlbler. Aus der Aufzeichnung des Duplums geht klar hervor, 
da(J dem Strophenauftakt In der Melodtestlmme ein la11ger Notenwert e11tsprecheH 
mu(J (7): aber der ersten Silbe des ersten Verses, über dem Textwort ,vox', Ist Im Duplum 
ein sechstö11lges Melisma Hotlert, das sich aber deH Zeitwert e/Her LoHga verteilen muß (7). 
Gleichzeitig erfüllt das Melisma die Forderung der OrgaHumpraxls, daß sidi beide SttmmeH 
aus dem EIHklaHg eHtwtckelH (7). Da der Auftakt am AHfaHg der Strophe In der Regel 
vermieden wurde (7), Ist die RückgltederuHg (7) des Auftakts IH deH Volltakt a11gebracht (7), 
so daß für die &etdeH TextstlbeH des Wortes ,Hostra' HUT der Zeitwert el11er LoHga zur 
VerfüguHg steht.• ldi gestehe, daß idi vor dieser intellektuellen Akrobatik kapituliere, weil 
idi den Denkprozeß der Untersdieidung von eigentlidi vorhandenen, aber faktisdi .vermie· 
denen" und „rüdcgegliedert.en" Auftakten nidit nadtvollziehen kann. 

Sdiubert sdireibt weiter: .Ober die Lautung eiHzelHer StelleH, besoHders der SchlußkadeHz, 
kan11 lffan geteilter Meinung seiH." Er läßt also meine .Lautung" als Möglidlkeit der 
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Interpretation gelten, rechtfertigt aber nicht seine eigene Interpretation und kann es audt 
gar nidtt. Denn er ordnet nicht nur 14 Töne der Organalis vom handschriftlidten Befund 
abweichend Tönen der Principalis zu, sondern besorgt noch nicht einmal eine korrekte 
Umschrift: obgleidt er selbst von einem sedtstönigen #Melisma• am Anfang der Organalis 
spridtt, läßt er den 6. Ton (g) aus. In der zweiten Hälfte seines 6. und in der ersten 
Hälfte seines 7. Taktes schreibt er die sedts Noten g-f-e-d I e-d statt der faktisdt vorhan
denen drei Noten e-d-c. 

Ich habe meine Ansicht dahin formuliert, daß der handschriftlidte Befund für die Uber
tragung verbindlidt ist, wenn sidt nidtt im Einzelfall eindeutig ein Schreibfehler nadtweisen 
läßt. Das gilt u. a. für die Zuordnung der Töne der Organalis zu denen der Principalis, 
die nidtt etwa mit der Tendenz verändert werden dürfe, um die nadt dem handschriftlidten 
Befund sidt ergebenden Dissonanzen zu vermeiden. Sdtuberts Feststellung HKonsonanz
bzw. Dlssonanzgrade, die sich aus dem handschriftlichen Befund ergeben, will er als Beweise 
nicht anerkennen" ist mithin sachlidt unzutreffend. 

Schubert schreibt weiter: #Krüger verstößt gegen die wichtigste Forderung der mlttel
alterllchen Liedkunst, wenn er die Reimsilben, die den Hauptakzent des Verses tragen, auf 
leichte Taktteile fallen läßt : Text und Weise müssen korrespondieren ; darum muß dem 
Akzent der Rel1Hsilbe ein schwerer Taktteil entsprechen.• Er beruft sidt dabei auf Fr. Genn
rich. Gennrichs methodische Grundsätze in allen Ehren: aber ist Gennridt gleidtsam der 
mit dem Unfehlbarkeitsdogma ausgestattete Papst der musikalisdten Mittelalterforschung, 
und ist es nicht überheblich, denjenigen, der gegen diese Grundsätze H verstößt", sozusagen 
mit dem Bannfluch der Ketzerei zu belegen? 

Zur Frage der Rhythmisierung der Principalis sdueibt Sdtubert: .Der fünfte Modus Ist 
besonders geeignet für die Art der Mehrstimmigkeit, wie sie In den vorliegenden Kompo
sitionen praktiziert wird; die langen Notenwerte In der Unterstimme gestatten eine rhyth
mische Differenzierung In der Oberstimme.• Gemeint ist von Sdtubert, daß der ; . Modus es 
ermöglidtt, die rhythmische Differenzierung in der Organalis im Rahmen der vermeintlidten 
Zulässigkeit zu halten, d. h. weitgehende Notenwertunterteilungen zu vermeiden. 

Abgesehen von der Tatsadte, daß Sdtubert in seiner Interpretation immerhin bis zu 
Triolenbildungen geht, ist nodtmals als Maxime zu formulieren : in der Mehrstimmigkeit 
über mythmische Texte hat sich die Organalis nadt der Principalis zu ridtten. Die - instru
mentale - Organalis hat die Aufgabe, die Principalis zu „sdtmücken" (organum ornare in 
der Terminologie der Theoretiker) in analoger Weise, wie die kunstvolle Fassung einen 
Edelstein sdtmückt. Die Fassung des Edelsteins ist nidtt Selbstzweck: kein Goldschmied 
wird „rücksidttslos" eine Fassun,g herstellen und hinterher den Edelstein nadt der Fassung 
beschlagen! Aus diesem Sadtverhalt ergibt sich: die Principalis ist bei jeder Ausführung 
des Organum rhythmisch gleidt, während der Spieler der Organalis die Principalis in 
jedem Fall anders . sdtmückt" I 

Als einen weiteren Beweis für die Instrumentalbestimmung der Organalis (die sdton 
durch die sdtnellen Tonfiguren gegeben ist) habe idt die ungewöhnliche Tonhöhe bezeidtnet. 
Schubert sdtreibt dazu: #Die Tonhöhe des Duplum Ist keines( al/s ungewöhnlich. In den 
Notre-Dame-Organa steigen die Oberstimmen mitunter noch eine Terz höher. Deshalb an 
eine Instrumentale Aufführung des Duplum zu denken, Ist abwegig. Man wird die Qualitäten 
des geschulten 1Hittelalterlichen Sängers nicht unterschätzen dürfen .• Der Hinweis auf die 
Notre-Dame-Organa hätte nur Beweiskraft, wenn dort die Vokalbestimmung gesidtert wäre. 
Zu diesem Problem habe idt midi in meinem Kongreßreferat Hamburg 1956 über Wort 
und Ton in den Notre-Dame-Organa sowie in meiner Artikelserie Aufführungspraktlsche 
Fragen mittelalterlicher Mehrstim1Higkelt geäußert. 

Zu meinem zweiten Beispiel HGratulantes cele&remus festum": Nadt Sdtubert handelt 
es sidt nidtt um Zehnsilbler, sondern um weiblidte Neunsilbler, .da die weibliche Endung 
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des Rel111s keinen Silbenwert ftat ". Wieso eine weiblid:ie Endung als Silbe nid:it mitzuzählen 
ist, ersd:ieint mir unerfindlidi. Im übrigen setzt Sd:iubert in seiner rhythmisd:ien Inter
pretation der ersten 8 Takte der Principalis die nach ihm nicht mitzuzählende Silbe . -tutn" 
auf den schweren Taktteil. Es ist dod:i eklatanter Unsinn, wenn er aus seiner eigenen 
Interpretation neun statt zehn Silben herausrechnet 1 

Im weiteren bleibe idt bei der Behauptung, daß dieses Organum als .durchkomponiertn 
zu bezeichnen ist, trotz der vorhandenen melodischen Entspred:iungen und Vereinheit
lichungen. 

Sd:iubert hält es für angebracht, die Principalis im 1. Modu1 zu interpretieren. Dann 
ergeben sich aber weitgehende Notenwertunterteilungen in den ersten vier Takten der 
Organalis. Wieder huldigt Schubert dem Grundsatz, daß nicht sein kann, was nidit sein 
darf. Denn er schreibt: .Zieht man aber die Verteilung der größere11 Tongruppen Im 
Duplum in Betracht, so kl!nnen den vier ersten Stlbe11 nur la11ge Notenwerte entspreche11. • 
In Konsequenz dieser Prämisse interpretiert er die ersten vier Takte abweidiend im S. Modus. 
Das Ergebnis dieses Moduswedisels ist für die ersten 8 Takte nach Schubert ein • volks
tümlich anmute11der, aber (?) logisch empfundener Rhythmus". Zugleidi rechtfertigt Schubert 
diesen Moduswed:isel durdt den Hinweis auf ähnlidie Rhythmen in Motettentenores, die 
aber doch einer ganz anderen Zeit- und Stilsphäre angehören 1 

Nadi Schubert hat .offensichtlich eine spatere Hand die Notatlo11 geä11dert oder 
ergänzt •• • Auch deuten die vereinzelt und unerwartet auftretenden Intervallsprünge inner
halb der Distinktionen auf Verlagerungen(?) HIif, die mit Hilfe der musikalischen Textkritik 
einzurichten (?) wäre11. Voraussetzung für die Einregulierung (7) ist die Aussonderung 
späterer Einträge anhand einer gut leserlichen Photographie oder des Originals". Unter 
der Voraussetzung der Vokalbestimmung der Organalis müssen natürlich die wiederholten 
Septimensprünge abwärts • unerwartet" ersdieinen. Dies ist der Grund, warum Sd:iubert die 
intrikaten Manipulationen und Eingriffe in den handsd:iriftlidien Befund für nötig hält 1 

Der erste Ton der Principalis ist G. Nidit direkt unter ihm, sondern etwas nadi links 
gerückt steht ein zusätzlidtes C. Durdi diese vorgerückte Position erweist sidt, daß der 
Grundton C nidit einen einmaligen Zusammenklang mit G bilden soll, sondern Bordun
bedeutung hat. Die bisherigen Interpretationen ignorieren das C. Sdtubert dagegen argumen
tiert: .Der erste Ton muß C sein in Analogie zum Anfang der drttteH Distinktion. Das In 
der Handschrift über dem C notierte G Ist ein Schretbversehen, das durch Verwechselung 
des F-Schlüssels mit dem C-Schlüssel zusta11de kam. Der Schreiber hat sein Versehen sofort 
bemerkt und durch die richtige Schreibung korrigiert.• Wenn aber wirklidi ein Versehen des 
Sdtreibers vorläge, das dieser selbst bemerkt hätte, hätte er das G selbstverständlidt 
entweder durdi Rasur getilgt oder durdtgestridien I Im übrigen : wenn der Schreiber wirklidt 
den F-Sdtlüssel irrtümlidt als C- Sdtlüssel gelesen hätte, ergäbe die Note D und nidtt C 1 

Bei dieser Gelegenheit weise idt darauf hin, daß nadt dem handschriftlichen Befund audt 
für das Organum • Vox nostra resonet• der Grundtonbordun gefordert wird, was aus dem 
Punctum vor der Trennung1linie zu sdtließen ist. ldi habe diesen Sadtverhalt in meiner 
Interpretation nodi nidtt berücksidttigt. Bemerkenswert ist ferner, daß vor Beginn der Orga
nali1 viermal das Punctum g in der höheren Oktav.e gesetzt ist. Welche - instrumentale -
Bedeutung diese viermaligen g-Neumen haben, bleibt eine offene Frage. Jedenfal11 können 
sie nicht al1 .Schreibfehler" wegdisputiert werden 1 

Drei Forsdier: Ewald Jammers (Musik in ByzaHz • •• ), Werner Badtmann (Die Anfänge 
des Stretchi11stru111entensplels) und Hans Hidanann (Das Portativ) haben auf untembied• 
lidien Wegen die außerordentlidte Bedeutung der Bordunpraxis in der Musik u. a. de1 12, 
Jahrhunderts erwiesen. Alles läßt darauf sdtließen, daß der Bordun eine ilhnlidte Bedeutung 
für die Mu1ik des zentralen Mittelalters gehabt hat wie der Generalbaß für die Musik des 
Barode. 10 daß e1 berediti,t wire, in Analogie %Ull1 Terminu1 .Generalbaßzeitalter• von 
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einem „Bordunzeitalter" zu sprechen. Es wäre Aufgabe der Forschung, alle Handschriften 
insbesondere des 12. Jahrhunderts daraufhin zu überprüfen, wie weit die Praxis, den Bordun 
entweder durch vorangesetztes Punctum (oder Doppelpunctum als Doppelbordun) oder 
durch besondere Formung des Initialbuchstabens zu fordern, verbreitet war. Daß überhaupt 
die Praxis sich auch aus anderen Handschriften erschließen läßt, habe ich in Einzelfällen 
belegt. Im übrigen habe ich aber auch noch weitere Argumente vorgebracht, die auf die Exi
stenz der Bordunpraxis schließen lassen. Auf alle diese Argumente geht Schubert überhaupt 
nicht ein. 

Solange man an der Prämisse festhält, daß sich die abendländische Mehrstimmigkeit aus 
rhythmisch wenig differenzierter vokaler Zweistimmigkeit „entwickelt" habe und dann zur 
Drei-, Vierstimmigkeit usw . .,fortgeschritten" sei, ist das Tor zur Erkenntnis der Bordun
praxis und anderer Mehrklangsbildungen versperrt. Die Erkenntnis von der Instrumental
bestimmung der Organalis ist nur der erste, aber entscheidende Schritt. Denn wenn etwa 
die Organalis von einem Streichinstrument gespielt wurde, so erweist sich die vermeintliche 
Zweistimmigkeit als Illusion : das „Organum" ist ab ovo mehrklanglich durch das Mit
klingen einer Bordunsaite oder gar mehrerer Bordunsaiten sowie durch Doppelgriffspiel. 
Bachmann hat in dieser Hinsicht hochbedeutsame Belege erschlossen. 

Zu den Quint- und Quartklängen, die in den Organa des Codex Calixtinus vorkommen, 
schreibt Schubert: .daß solche Ersdieilrnngen audi in den Denkmälern der Trouverekunst 
auftreten. Sie haben eine ganz einfache Erklärung darin gefunden, daß der Notensdirelber 
sich Im Sdilüssel geirrt hat. Das wird oft durdi Parallelüberlieferungen bestätigt. Meisrl 
handelt es sich um Quint- oder Ouartintervalle, die aH1 Anfang ei11es Liedes oder nadl 
eineH1 Schlüsselwechsel auftreten, weil der Schreiber F- und C-Sdilüssel verwechselt hat. 
NieH1and hat diese Erscheinungen bisher als Hinweis auf eine Bordun- oder gar H1ehr
stimmige Praxis in der weltlichen Liedkunst des Mittelalters gewertet.• 

Der Hauptvorwurf, den Schubert mir alles in allem macht, ist dieser: ich • ersetzte" die 
für den . ernsthaften Forscher" allein in Frage kommende Übertragung durch die Interpreta
tion und verzichtete damit um so mehr auf • wissenschaftliche Objektivität", als ich .noch 
nicht einmal das bereits Erforschte als Ausgangspunkt" für meine Interpretationen verwendete. 

Der Vorwurf, ich ersetzte die Übertragung durch Interpretation, ist gegenstandslos, denn 
unter .Übertragung" ist lediglich die Umschrift der originalen in moderne Notation zu ver• 
stehen. Jeder Forscher, der sich mit einer solchen Umschrift nicht begnügen will, ergänzt 
sie durch Interpretation .• Alles bereits Erforschte" ist faktisch alles bereits Interpretierte. 
Es ist eine unsinnige Forderung, daß ich für meine eigenen Interpretationen die anderer 
Forscher „verwenden" müßte, so etwa die Interpretationen Bruno Stäbleins. Stäblein setzt 
über seine Umschrift von Organaausschnitten u. a. aus dem Codex Calixtinus seine modal
rhythmischen Interpretationen, eine Trennung von Übertragung und Interpretation, die ihre 
Vor- und Nachteile hat. Seine modalen Interpretationen beruhen auf Prämissen, die man 
akzeptieren oder ablehnen kann. Auch Schubert unternimmt es ja, die Organumbeispiele in 
seiner Weise zu interpretieren, und wie es mit der angeblichen .strengen Wissenschaftlich
keit" dieser Interpretationen bestellt ist, geht aus meinen Ausführungen hervor. 

Angles andererseits bemerkt zu seinen Interpretationen von Organa des Codex Calix
tinus, es sei ihm vor allem darum zu tun gewesen, daß die Kompositionen .angenehm 
klingen". Ich bin zwar bei meinen Interpretationen nicht von dieser Tendenz ausgegangen; 
wenn aber die tendenzlosen Interpretationen sich zugleich als „angenehm klingend" her
ausstellen, ist das doch noch kein Grund, von .Modernisierung• zu sprechen 1 (Den gleichen 
Vorwurf hat übrigens Peter Wagner gegenüber Friedrich Ludwigs Interpretationen von 
Organa bzw. Organaausschnitten aus dem Codex Calixtinus ellhoben.) 

Nach Schopenhauer pff.egt die Fachwelt auf jedes von einem Forscher gestellte neue Pro
blem in drei Stadien zu reagieren : zuerst werde es als lächerlich empfunden, dann bekämpft 

BMF 
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und schließlich als selbstverständlich anerkannt. Nun ist das .Problem" der instrumentalen 
Organumpraxis ja gar nicht neu. Denn es ist bereits von einer älteren Forschergeneration 
(vor allem Gastoue, Riemann und Schering) gestellt, dann aber durch die herrschende 
These von der rein vokalen Aufführungspraxis verdrängt worden. Es liegt hier ein ähnlicher 
Sachverhalt vor wie in der Kunstgeschichtsforschung: Hans Sedlmayr hat in seinem Buch 
Die EHtstehuHg der Kathedrale darauf hingewiesen, daß bereits im früheren 19. Jahrhun
dert gemachte Erkenntnisse über die Bedeutung der Kathedrale später wieder .verdunkelt", 
von falschen Ansichten verdrängt worden sind. 

Ein neues Problem stellt dagegen die Erschließung der Bordunpraxis und von Mehrklangs
bildungen aus dem handschriftlichen Befund dar. Und diese Emhließung ist mehr als ein 
„Problem", nämlich der Nadiweis eines objektiven Sadiverhalts, also per definitionem eine 
Entdedcung, eine Aufdeckung von etwas, was vorher unbeachtet geblieben ist. Darauf mit 
dem Argument contra zu reagieren, niemand habe bisher diese Entdeckung gemadit, ist 
absurd. 

Daß jedes .neue Problem" zuerst bekämpft :zu werden pflegt, ist eine geschichtliche Er
fahrung, und vielleicht bedeutet diese anfänglidie Bekämpfung auch eine notwendige Bewäh
rungsprobe (und ist zugleidi bei weitem der Methode des Totschweigen& vorzuziehen ... ). 
Ob es allerdings unvermeidlich ist, daß diesem .zweiten Stadium• Schopenhauers das erste 
vorangehen muß, ist eine andere Frage. Wie weit Schubert sidi gegenüber dem von mir 
gestellten „neuen Problem" sdion im :zweiten oder noch im ersten Stadium befindet, möge 
der Leser seines Artikels selbst entscheiden. Sätze wie : .Ein Vertrautseln mit der Musik 
des MUtelalters ist allemal unerlaßlich" und .Dock scheiHt slru Krüger Hllt der Metrik des 
Textes weHlg befaßt zu habe"• verlassen jedenfalls die Ebene sadtlicher Polemik. 

Um die Bedeutung der instrumentalen Bordun- und Mehrklangspraxis speziell im Codex 
Calixtinus nodi mehr ins rechte Licht zu rücken, als es bereits in meinem Aufsatz gesdiehen 
ist, werde ich im übernächsten Heft der .Musikforschung" eine Übertragung und Interpreta
tion des besonders interessanten Organum .Ad supernt regls decus" vorlegen. 

Thematische Verzeichnisse - Antonio Vivaldi 

VON WALTER KOLNEDER, KARLSRUHE 

Unter diesem Titel führt Alfons Ott in MGG folgendes an: .Catalogo nuH1erlco teH1atlco 
delle composlzloHI dl Antonio Vtvaldi, hrsg. v. M. Rtnaldl, Ro111 19.fS, Edltrlce Cultura 
Moderna; Antonio Vtvaldt, indtce tematlco, hrsg. v. lstltuto ltaliano Antonl (sie 1) Vlvaldl, 
Mailand 1955, Rlc. (bisher ersru. Indlce tematlco dt 200 opere struHCentall, 1a Ser.: t. 
1-200 tleHcatl per toHalltd). • 

Daß hier die wisrenschaftlich hödist bedenklidie Arbeit von Rinaldi ersdieint und der 
grundlegende Katalog von Pincherle 1 nidit genannt wird, ist um so eigenartiger, als zur 
Frage der Katalogisierung Vivaldischer Werke eine ausführliche Darstellung vorliegt'· 
Da diese ansciteinend nodi nidit zur Kenntnis genommen wurde, sei das Problem in neuester 
Sidit nodimals kurz dargestellt. 

Nadidem Vivaldi& Sdiaffen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts so gut wie unbekannt 
war und erst im Zuge der Bam-Renaissance allmählidi das Interesse der Fondiung gefun
den hat, legte Wilhelm Altmann 1922 einen ersten Überblick vor•. Den 1926-1930 auf• 

1 Marc Pindierle, ÄNto•lo Vtvaldl et la M111lque INll1MIHtHtale. (l, Tell} lNv<Nt•fre 11t,1Hallq••• Pult 1941. 
1 Walter Kolneder, Zur Fr•i• dtr Vtvaldl-Katologe, AfMw XI, 19H, Jl3. 
1 Wilhelm Altmann, Tltt1Hatl1dctr Katalo1 dtr 1•dr11drttH Wtrkt ÄHtoHlo Vtvaldl1, AfMw IV, 1'2l, 262. 
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gefundenen und in der Nationalbibliothek Turin vereinigten Hauptbestand des Vivaldi
sdien Werkes hat dann Olga Rudge, die um die Vivaldiforsmung sehr verdiente Sekre
tärin der Accademia Musicale Chigiana in Siena, thematisdi erfaßt'. Diese Arbeit sollte 
nur der Sichtung und praktismen Auswertung der beiden Turiner Sammlungen dienen und 
war in keiner Weise wissiensdiaftlidi-methodisdi angelegt. Die Folge, in der die Partituren 
seinerzeit im Besitze der Familie Durazzo in Bände gebunden worden waren, ist bei
behalten, ein Versudi einer inneren Ordnung ist nimt unternommen. Der Katalog Rudge, 
mit gelegentlichen Irrtümern behaftet, ist aber auch heute nodi unentbehrlidi, weil er die 
lncipits aller Sätze enthält und auch die weltlichen und geistlimen Vokalwerke inbegriffen 
sind. 

Für die nun folgenden drei Versume war es bedauerlich, daß sie nidit irgendwie koordi
niert oder in Arbeitsteilung unternommen wurden. Pincherle, dessen sdion fast fertig
gestellte Dissertation über Vivaldi im ersten Weltkrieg vernichtet wurde, hat seit Jahr
zehnten an der katalogmäßigen ErfaS1Sung der Werke gearbeitet. Sein großes Vivaldi-Budi, 
dessen zweiten Teil der Katalog darstellt, war Ende 1944 druckfertig, lag aber bis 1948 
beim Verlag, ehe es erscheinen konnte. Pincherle besduänkte sich auf die Instrumental
musik, gliederte sie in Sonaten, Sinfonien und Konzerte und reihte die letzteren nach Ton
arten, innerhalb derselben nadi gedruckten Werken und den verschiedenen Lagerorten in 
alphabetischer Folge. Leider ist nur jeweils der erste Satz im Incipit gegeben. Ober die 
praktische Durchsetzung von Pindierles Katalog heißt es in der angeführten Studie: .Soll 
11un endlich die OberfUlle Vlvaldischen Schaffens (darunter allein 221 Violinkonzerte/) 
einigermaßen Uberschaubar sei 11, so Ist es Grunderfordernis, daß In Zukunft sowokl Im 
Schrifttum wie auf Programmen u11d praktisdsen Ausgaben Pincherles Katalognummern 
a11gegeben werden, sofern nicht eine originale Opuszahl vorliegt" 1. Diese Anregung 
wurde damals auch mehreren Schallplattenfirmen direkt gegeben, und heute haben sich 
Pincherles Nummern fast ganz durdigesetzt. 

Rinaldi hat seinen Catalogo numerico wohl in Unkenntnis von Pinchedes Arbeiten 
begonnen, ihn dann vielleicht überhastet fertiggestellt, um sidi die Priorität des Ersdieinens 
zu sidiem. Aber der Catalogo war schon in der Anlage verfehlt : .R111ald1 katte die un
glüchlidse Idee, die Opuszahlen der gedruckten Werke welterzufUhren, wodurch der 
Ei11druck el11er dsronologischen Werkfolge hervorgerufen wird. (Im Gegensatz zur Möglich
keit, die sich Köchel bei der Anlage seines Mozart-Verzeichnisses bot, ka11n bei Vtvaldl 
nur ein ga11z gerl11ger Teil des Sdtaff,ens genau oder a11niiher11d datiert werden.) Bel der 
Ordnu11g nach Opuszahle11 - es st11d feweils Gruppen zusammengefaßt - Ist Ri11aldi aber 
so vorgegange11, daß z. B. op. 20 vier Konzerte umfaßt, Nr. 1 und 2 /Ur Vtoll11e, Nr. 3 fur 
Cello u11d Nr. 4 fUr Ma11doll11e. Daß alle vier Werke /uc ersteH Ba11d der Turlner Sa110H• 
lung stehen, Ist kel11 ln11erer Grund far diese Relhu11g. ZudeiH scheint Ri11ald1 die Bestande 
Hidtt selbst gesehe11, so11der11 11111 nach Rudge gearbeitet zu habe11, so11st hätte11 nicht Irr
tümer wie die 111 der Fachwelt viel belachten .Ko11zerte fUr 5 Tro1Hpete11" vo11'01H1HeH 
kön11e11. (Die Bezelchnu11g str (= strome11tt) bei Rudge kat Rinaldl als 5 tr gelesen/) Wie 
oberfladdich die Arbeit Ist, geht daraus hervor, daß lde11titifte11 nicht erka11nt wurde11 u11d 
einige Werke somit doppelt aufscheine11 (op. 9/5 = 62/19, op. 5811 -= 61/13, op. 36/17 
= 67/7, op. 61/17 = 35/H, op. 2311 ""' 61/20). Der Katalog Ist außerdelH Hlcht aH
Hähernd vollstii11dlg, fast 1/1 der Dresde11er Werke fehlen" 1• 

In der deutschen Fanung des viersprac:higen Vorworts entsmuldigt Rinaldi einige andere 
Irrtümer, auf die er in einer Fußnote S. 17 hinwei1t : • . .. aber das dralffattsche Jahr, das 

4 0111 P.ud1e, Cato/0110 t<N1atlco iltllt opt1t 1truN1tNta// dl ANIONlo Vlvold1 tslsttNII Nttlo Blhliottca 
NazloNale ,II TorlNO . In ANIONlo Vlvaldl, Nott • DocwNltNtl 1ul/a 111111 • ,u//e opere, Siena 1939. Dieselbe, 
Optre vocall attrl&ulte • ANtoNlo v,,_,.,, Nella R. Bl&lloteca NozloNale TorlNO (Roccolte Mafll'o Fo• t 
ReNzo GlorilaHo). In La Scuola VeNezlaHa, Siena 1941. 

13. 
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wir damals durchlebten, hinderte uns an der vollständigen Erreichung des beabsichtigten 
Programmes, wie es auch ein gründliches Fertiglesen der Druckbogen verhinderte. Der Krieg, 
durch den es dahin gekommen war, daß unser Vaterland tragisch in zwei Teile zertrennt 
wurde, hatte 1000 Schwierigkeiten geschaffen, und es war schon ein Wunder, wenn ein 
so umfangreiches, in Rom verfaßt es Werk In Mailand veröf f entlieht werden konnte.• 
Das ist alles sehr einleuchtend, ändert aber nichts am Ergebnis: Rinaldis Katalog ist für 
Wissenschaft und Praxis unbraumbar. Meines Wissens hat sim nur Felix Smröder für einige 
Eulenburg-Tasmenpartituren verleiten lassen, Rinaldis Nummern zu verwenden. 

In Erkenntnis der grundlegenden Mängel des Catalogo numerlco hat Antonio Fanna, 
der Gründer des lstituto ltaliano Antonio Vivaldi, als er seine Gesamtausgabe begann, 
eine Art Hilfskatalogisierung vorgenommen, weil zu diesem Zeitpunkte der Katalog 
Pinmerles noch nicht vorlag. Aum dieser Ordnungsversum war in keiner Weise wissen
smaftlidi fundiert, er sollte nur die riesige Vivaldisme Produktion zunämst im Verlag 
selbst, dann aber audi für Musikalienhändler und Käufer ordnen und übersmaubar 
mamen. Die Gruppen mit gleicher Besetzung sind unter römisme Ziffern zusammengefaßt 
und die einzelnen Werke mit arabischen bezeichnet . • Leider hat Fan11a für die arabische 
Signatur die ganz zufällige Folge der Veröffentlichung maßgeblich sein lassen und auch 
keinen Gesamtplan vorgelegt, so daß 111a11 nicht weiß, welche Nummern die /11 den nädtsten 
Jahren erscheinenden Werke erhalten werden. Außerdem ergibt die Gleichheit mit den 
Opusbezeichnungen der gedruckten Werke neue Verwedtslungsmöglidtkeiten" 2• Zu allem 
Überfluß gibt es in dieser bei Ricordi erscheinenden Ausgabe auch nom eine fortlaufende 
Zählung, so daß z.B. für ein .C10 : in due cori P la S. SHt•: Assontione di M. V." folgende 
Nummern vorliegen: 

Erstdruck G. F. Witvogel, Amsterdam 
Dresden alte Signatur 
Dresden neue Signatur 

Turin Coll. Giordano op. sacre Vol. III 
Rudge 
Rinaldi 
Fanna 
GA Ricordi 
Pinmerle 

Cx 

op. 

48 
1027 
2389 

0/;9 
3 

281 
;4/3 
1/13 

5S 
14 

Übrigens hat Fanna seinen Firmenkatalog, der bis Nummer 200 reimt, bisher nidit 
weitergeführt. Wie er dem Verfasser dieser Zeilen mitteilte, soll erst bei Abschluß der GA 
ein vollständiger Katalog ersmeinen, der dann zum Vergleich auch die Nummern des Pin
merleverzeichnisses bringen wird. 

An einem neuen Katalog, der das Gesamtwerk umfassen und die lncipits aller Sätze 
geben soll, arbeitet zur Zeit Jean-Pierre Demoulin, der Initiator des .Cercle Vivaldi de 
Belgique" in Brüssel. Es ist sehr zu hoffen, daß er nimt den Ehrgeiz hat, eine neue Nume· 
rierung für die Instrumentalmusik zu erfinden. Soll dieser neue Katalog imstande sein, 
der Wissensmaft und Praxis zu dienen, gibt es als einzige Möglimkeit nur das gleime Ver
fahren, das die Bearbeiter des Kömel-Verzeichnisses angewandt haben, d. h. Pinmerle9 
Nummern müssen im Prinzip beibehalten werden. 

Otts Angaben zu Vivaldi lassen vermuten, daß im Artikel Thematisdie Verzeidtnlsse 
audi. noch andere Fehler stecken. Man sollte ihn vor Erscheinen eines Supplementbandes 
sorgfältig überprüfen; dies insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung, die MGG als 
täglimer Arbeitsbehelf für den Musikwissenschaftler hat. 
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Abschließende Bemerkungen zum Textproblem 
in Beethovens Diabelli-Variationen 

VON ALAN TYSON, LONDON 

189 

Es überrascht mich nicht, daß Dr. Kross in meinem Kommentar 2lUr problematischen Stelle 
in Beethovens Diabelli-Variationen .eiHe gewisse lukoHsequeHz" zu sehen glaubt, denn er 
hat offensichtlich meine Darstellung nicht richtig verstanden. 

Da es kaum angebracht wäre, das bereits Gesagte hier zu wiederholen, muß ich mich 
darauf beschränken, ihn sowie alle Leser auf meinen früheren Beitrag hinzuweisen 
(Mf XVIII, 1965, S. 46-48). Nur zwei Punkte sollen ausdrücklich klargestellt werden: 

1. Kross schreibt (ibid., S. 18 5): .SkizzeH iH Ehtzelfragen als Beweismaterial heraHzuztehen, 
sdtetnt mir aHders als Tyson keiHer methodologisdteH Erörterung mehr zu bedürfeH•. Dies 
ist, gelinde gesagt, eine allzu vereinfachende Feststellung und wird meinen Darlegungen 
(wie zweifellos auch den seinigen) keinesfalls gerecht. Was ich nämlich u. a. geschrieben 
hatte, war Folgendes (ibid., S. 48): .Obwohl Skizzen für die EntstehuHgsgesdtichte elHer 
bestimmten muslkallscheH Stelle wie für die Genesis uHd das Weiterleben eines Irrtums von 
größtem Wert sein könneH, so müsseH wir uns doch davor hüten, sie überzuwerteH, sobald 
es steh um die Frage nach einer endgültigen VersioH haHdelt". Dies smeint mir beinahe 
eine Binsenwahrheit zu sein. Wie interessant und aufsmlußreich auch immer Skizzen sein 
mögen, so darf sich ein Herausgeber nimt darüber hinwegsetzen, den effektiven Quellen
wert derselben in jedem Falle genau zu bestimmen, was natürlich auch auf alle anderen 
Beweismittel. wie Eigenschriften (Ur- und Reinschriften), Abschriften, Erstausgaben usw. 
zutrifft. 

2. Die große Smwierigkeit bei der Emendierung Moscheles-Kross bleibt das Problem des 
Taktes 24. Kross versucht auf Grund struktureller und harrnonisdier Elemente eine Erklä
rung dafür zu finden, warum Beethoven hier nicht eine ähnliche Oberleitung wie in den 
Takten 7-8 zu smreiben brauchte. Ich verstehe seine Erklärung, finde sie aber weder iibeT
zeugend noch genügend. Der Sprung in die Baßregion vor der letzten Achtelnote im Takt 24 
erscheint mir äußerst schroff. Demgegenüber ist meine Ansimt in der Stellungnahme von 
Johannes Brahms (vgl. Mf XVI. 1963, S. 269-270) zusammengefaßt, der vor Takt 21 einen 
Violinschlüssel einschob, im Takt 24 dann aber ein Fragezeimen anbringen mußte. Im 
würde lediglich das Fragezeichen mit einem Korruptelzeidien vertauschen; denn meiner 
Ansidit nadi stellt die Rückkehr zum Baßschlüssel ein Problem dar (wie bereits erörtert), 
von dessen Lösung Beethoven abgelenkt wurde. 

Kross und ich stimmen darin überein, daß uns das Engelmann-Skizzenbuch keinen Auf
schluß über die Frage der Oberleitung in den Takten 7-8 geben kann, da es zur fraglichen 
Zeit nodi nidit entstanden war: analogisdi kann es kein Licht auf den Zusammenhang 
zwisdien den beiden Abschnitten des zweiten Teils werfen. Trotzdem kann ich nimt um
hin darauf hinzuweisen, daß in der Skizze die letzte Achtelnote der linken Hand im 
.. Takt 24" ein e' zu sein sdieint, das durdi einen etwas groben Balken mit dem vorangehen
den c' verbunden ist. So hat auch, wie idi sehe, Paul Mies diese Stelle übertragen 1• Es ist 
kaum anzunehmen, daß Beethoven bei der Niederschrift hier c' [Baßschlüssel] G im Sinne 
hatte; das wäre ein viel sdiwererwiegender Fehler als das Auslassen eines Violinsdilüssels 
vor Takt 21. 

1 Paul Mies, Ttxtkrltt,d« UHttrsudu1HftH b,t BttthovtH, Bonn - München - Duilbure 1957, Notenbelopiel Sl 
(S. 10). 
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Ich gebe andererseits gerne zu, daß, was Beethoven im • Takt 24" des Skizzenbuchs 
niederschrieb, weit von seinen endgültigen Absichten entfernt war. Es ist ja gerade ein Teil 
meines Arguments, daß Beethoven in gewissen Sinne detn Takt nie vollendete. 

Die Sdirlftleitung sdiließt die Diskussion IIH Rahmen der .Musikforschung" 1Hit diesem 
Beitrag iib. 

Psydfophysik imd Musik 

Bemerkungen zu Fritz Winckels „ Phänomene des musikalischen 
Hörens" • 

VON VOLKER RAHLFS , HA.MBURG 

Wie schon in der älteren Vorlage versucht der Verfasser, ,,Phänomene des musikalischen 
Hörens" mit Hilfe physikalischer und neurophysiologischer Fakten zu erklären. Wir wollen 
die Besprechung dieses Buches zum Anlaß nehmen, der Problematik seines Konzeptes 
nachzuspüren. Zwei Probleme stehen im Vordergrund: die Methodik der Psychophysik 
sowie die Erklärung musikalischer Phänomene von Physik und Physiologie her. 

Wir dürfen davon ausgehen, daß die Psychophysik heute wieder einen wichtigen Platz 
innerhalb der psychologischen Forschung einnimmt. Ihre Grundannahmen haben sich jedoch 
im Vergleich zu der Epoche Fechners und Wundts wesentlich verändert. Ganz deutlich 
werden in der modernen Psychophysik zwei Bereiche unterschieden: eine physikalische 
Sdticht, die aus den raumzeitlichen energetisdten Mustern besteht (Reizstrukturen), und 
eine psychische Schidtt, die das Erleben des empfindenden Subjektes repräsentiert. Zwisdten 
den Variablen der physikalisdien und denen der psydiisdien Schicht besteht im allgemeinen 
keine ein-eindeutige Beziehung (one-to-one correlation) 1, nidtt einmal bei den scheinbar 
einfachen Hörphänomenen wie Tonhöhe oder Lautstärke. Diese Erkenntnis darf wenigstens 
seit den dreißiger Jahren als gesichert gelten 2• So ist der methodische Ansatz der Psycho
physik heute komplex: Es werden die vielfältigen funktionalen Beziehungen zwisdien 
psydtischen und physikalischen Variablen ermittelt. In diesem Sinne ergibt sidt z. B. die 
Lautstärke - soweit man heute weiß - nidtt allein als Funktion der Intensität, sondern 
weiterhin der Frequenz, der Obertonstruktur, der Dauer•, sdtließlidt audt der zeitlichen 
Strukturierung 4 der Reize. Abgesehen davon, daß diese komplexen Beziehungen besonders 
für stark strukturierte Reize, zu denen die ,musikalisdten' gehören, bisher nur teilweise 
erfaßt sind, muß selbst bei einfadtsten psychophysischen Versuchen zusätzlidt mit so
genannten Beobachter-Variablen (observer variables) wie Erwartung; früheres Erleben 

• Fr I u W I n clce 1 : P~iHON<tHt d,s N<MslhallsdteH H~rtHs. Berlin und Wun1ledel: Max Ht11e1 V trlai 
1960. 160 S. (Stimmen de, XX. Jahrhunderts. 4). E, handelt 1lch um eine bearbeitete und erweiterte Neuauf
l•i• der frühen Sdirilt KlaHswtlt 11Httr dtr Lupe, Berlin und Wunlledtl 19fl (Stimmen de1 XX. Jahrhun
dert, 1) . 
1 Der Au1drudc .eln-elndeutlse Bezieh uns• III In der Mathematik definiert: Gegeben 1lnd zwei Bereiche nn 
verodiiedenen, aber wohlbe11lmm1en Gr68en. Eine Grö8e de, ertlen Bereldi.1 entspricht einer Größe de• zweiten 
Bereich,. Dlt1e Zuordnuns eilt audi umsekehrt. 10 daß man eenau die Aus1ang1er08e zurüdc11ewlnn1. - In der 
P,ydtoloeie 111 der Au,drudc .Grolle" ah .Dimension" •• Attribut•, .Parameter• uow. lnltrpretierl. 
2 Vsl. hierzu u. a. H, Fletdier, LoKdHell, pltdl ""d tltt rl1Hbre of N<Mslca/ toHn aHd tkelr relatloH to t~e 
IHrtHs/ty, tkc freqweHcy aHd ov<rtoHe srrucrure, J. Acoull. Soc. Amer. 6 (1934) S. S9-69. 
S V11I. hierzu H. Fletdier und W. A. Mun,on, LoudHe11, lts deft,<ltloH, 1Heas,1r,..,,,.,, aHd calc1</at10H, J. 
Acou,t. Soc. Amer. s (1933) S. ll-101; femer H. Fletd,er, Tlte pftdt, /oudHtll OHd quallly of ,..,,1,11/ IOlfts, 
Am. J. Phy1. 14 (1946) 215-ll, . 
4 Vel. H. P. Relnedce, Ober dc1t doppelttH SllfH der La1<tlttftlbtgrf(ft1 bei• HCuofkalfsdttH HOrtH, Dlu. Ham
hUl'l1 1953 (mud,,.td,r). 
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(Lernen), Motivation usw. geredmet werden 1 • Es ist daher nicht zulässig, physikalisdie 
Reize (informationstheoretisch: .Signale") mit Sinneseindrücken gleichzusetzen 8• 

Nach diesem Konzept aber verfährt Winckel: Frequenz wird der Tonhöhe gleichgesetzt 
(u. a. S. 10, 47, 48), Sdialldruck der Lautstärke (z. B. S. 83, 101). Man könnte einwenden, 
daß es sidi hier nur um terminologisdie Fragen handele, da die vorausgesetzten ein-ein
deutigen Beziehungen wenigstens in erster Näherung stimmen. Indessen geht Winckel 
viel weiter : Nachdem er Frequenz mit Tonhöhe und Sdtalldruck mit Lautstärke identifiziert 
hat, vergleidit er das Gehör mit einem physikalisdien Mechanismus, etwa mit einem 
„Visible Speech"-Spektographen (S. 104). Bei jener von Potter-Steinberg 7 und Gabor 8 

stammenden Modellvorstellung wird jedoch übersehen, daß weder die große Anzahl .sub
jektiver• Phänomene wie DiUerenztöne, Schwebungen, Verdeckungseffekte nodt die sdton 
besprodtenen Beobadtter-Variablen, die im Psychisdien verankert sind, im Visible-Speech
Spektrum zum Ausdruck kommen 1• In seinem Sinne folgerichtig überträgt Winckel sodann 
physikalische Charakteristika des Frequenzanalysators, wie etwa die Küpfmüllersche Ver
knüpfung von Analysier-Zeit und -Frequenz, auf das Ohr (S. 47, S. 103). Andere Forscher, 
die sich mehr von empirischen Fakten leiten ließen, haben ermittelt, daß sich Winckels 
theoretischer Wert um den Faktor 10 von der Wirklidtkeit entfernt: Statt zu l1 t : ö. f = 1 
ergibt sidi für das Gehör die Zeit-Freque:nzverknüpfung l1 t : ö. f = 1/10.10 Aber auch nadi 
dieser Korrektur ist der Vergleidi mit einem Frequenzanalysator immer noch äußerst proble
matisch : Im Gegensatz zu dem physikalischen Analysator vermag das Gehör nämlich seine 
Arbeitsweise in Abhängigkeit von der Art der wahrgenommenen Reize zu ändern 11• 

Neuere Experimente mit der sogenannten Spitzenbesdtneidung (peak clipping) von Reizen 
haben überdies zeigen können, daß die Tätigkeit des Ohres nicht auf eine Zeit-Frequenz
Analyse besdtränkt ist 11• 

Aus derartigen theoretisdien Postulaten leitet Windeei seine Deutung des Hörens, auch 
des speziell musikalischen Hörens ab: • Wi// maH deH . .. PhäHomenen (des musikalisdt.en 
Hörens) Häher kommeH, so 11rnP maH auf die HatürlidteH Quelle" der LauterzeuguHg zu
rückgeheH uHd außerdem die physikalisdteH wie audt die physiologischeH WirkuHgeH auf 
das Gehör uHd GehirH studiereH, um sdtließlidt daHH zu AussageH über die BeeiHdruk
kuHgsf ähigkeit der Musik zu gela»ge»" (S. 9). Nach dieser These ersdilössen sich die musi
kalischen Phänomene direkt aus einer exakten Besdtreibung von Schallsdtwingungen und 
Nervenströmen. Daß Winckel tatsächlich an dieses Prinzip glaubt, beweist Kapitel III über 
Das Ei»schwiHgverhalteH des KlaHgs (S. 25-54). Hier zeigt sich wohl am deutlichsten die 
Fragwürdigkeit des Ansatzes. Wer die Winckelsche Verfahrensregel gutgeheißen hat, 
ist nämlidi zugleich gezwungen, von einer Unbestimmtheit bei der Frequenzanalyse (nadi 
der Küpfmüllersdt.en Beziehung) auf eine .UHbestimmtheit der ToHwahrHeHlffUHgeit" 
zurückzuschließen (S. 47). Das aber widerspricht jeder musikalischen und tonpsycholo
gischen Erfahrung. Audi wer bisher annahm, in der Musik Töne bzw. Klänge zu hören, 
müßte sich in einem Irrtum befinden: Es kann sich in den meisten Fällen nur um Geräusdte 

1 Vel. hlenu etwa E. Galanter, CoNt.,,.1,c,r,ry psydtoplcystcr, In: N,., tltrectfoNs '" psycholoey, hne. TOD 
R. Brown, E. Galanter, E. H. HeH, G. Mandler, New York 195l. S. 19-156. 
• Hierauf wel.tt audi der en1ll1die Nadiriditeotedtniker C. Cherry mit Nadidrudc hin : ON lcwHCaN eo"'"'""'· 
cattoH, New York 1957, vel. besonden S. ll3 ff . Deut,die Au11abe unter dem Titel Ko1HHCNHflr•t10Nsfoml,wN1 
- efNe Htut Wtsstudiaft, o. 0. 1963, Fi■dter P■perb■dc Welt ,,,. WtrdeH. Vel. 169 ff . 
7 R. K. Potter und J. C. Steinbere, To„ards tht •peelftcattoN of spe,dt, J. Acoult, Soc. Amer. ll (1950) 
807-llO, 
8 D. Gabor, Tlcto,y of co1H1HNHlcorto11, J. lnot. Eire. Enrn. 93, Tell III, London 1946, S. 4l9-457. 
1 Val. hierzu audi C. Cherry, Ko"'*""tlrattoHsfor•ch•HI - ''"' "'"' w,.,,.,diaft, S. lOO. 
10 Val, J. P. Frldce, Die lNlltNJtf„IHWNI tltr Nat11rt0Nretht Htl ,l,r Kl~Nlle, 111 : Feot,dir!ft K. G. Feilerer, 
Reeen,burs 196l, S. 161-177; Anmerkune l5, S. 176 
11 Vel, C. Cherry, Ko*"'""thottonfor•di•"I S. lOl. 
U H. Mol, SoHCt 11otes ON tht vocotler ,robftlH, PIT-bedrljf 7 (1956/ 57) 114-118 ; femer W . Merer-Eppler, 
GrwHtlloenc """ ANwtNtlNNltN tler l11(or#latl0Nstheortt, Berlin-G6ttlneen-He!delbere 1959 (Kommunikation 
und Kybernetik In Elm:eld1rotell11111 Bel. 1), S. 306. 
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handeln. Denn - so wird argumentiert - viele Töne der Musik sind durch gedämphe oder 
wenigstens nicht unendlich lang andauernde Schwingungen verursacht; dies aber bedeutet 
nach Windeeis Auslegung Verbreiterung des Frequenzspektrums (S. 114) 13 ; ein derartiges 
Spektrum wiederum wird von den Akustikern als Geräusch definiert (S. 1:2, 15, 99). 

So geht für Windeel schließlich die ganze Musik in physikalischen Schwingungen auf 
(S. 137): .IH der LautgebuHg eHtspridit Hiemals der sdiriftlidie fixierte NoteHwert etHer 
geHau definierten SdiwinguHgsfrequenz, sondern vielmehr eiHem ,FrequeHzband' voH 
SchwtHgungen, wobei der NoteHwert lediglich die mittlere ToHhllhe aHgtbt. UHsere NoteH
kopf-Symbolik ist von den wahreH VerhiiltHisseH In der Musik wett entfernt". Hier liegt 
doch wohl eine fundamentale Verwechslung zwischen physikalischem Schallvorgang einer
seits und psychisdiem Erleben andererseits vor 14• Tatsädtlich kommt das Notenbild der 
musikalischen Wahrnehmung ganz im Gegensatz zu Windeeis Behauptung so nahe, daß 
man von einer ikonisdten Sduift sprechen kann 15• Die Abstraktion und Selektion, die 
sidi in modernen Schriften - also audi der Notensdirift - äußert, zeigt eine bemerkens
werte Affinität zu den Abstraktions- und Selektionsprozessen, die in den letzten Jahrzehn
ten bei der Wahrnehmung nachgewiesen werden konnten 18• 

Diese Beispiele sollen genügen, um den Sachverhalt zu erhellen: Windeei geht von dem 
Weltbild der Physik aus und versucht von hier aus die Wahrnehmung, im besonderen die 
musikalische Wahrnehmung zu erschließen. Dieses, Verfahren war nodt im 19. Jahrhundert 
durchaus üblich. Heute ist man allgemein davon abgekommen, weil darin das sogenannte 
.Reiz-Rezeptor-Vorurteil" stedet; in diesem Zusammenhang wird auch von .Physikalismus• 
bzw. ,,Physiologismus" gesprochen. Ein solcher Ansatz führt - da hierbei das Hören selbst 
als Kriterium ausgeschaltet ist - zwangsläufig zu fragwürdigen Thesen über die Wahr
nehmung 17• 

Mit den Kapiteln über den Zeitbegriff (V) bzw. über Die BewertuHg des KlaHgs durdi 
das Gehör (VI) versucht der Verfasser, psychologische Fakten stärker als in der früheren 
Auflage zu berüooichtigen. Schon in ihrer Auswahl allerdings kommt Windeeis Verhältnis 
zu psychologischen Problemen zum Ausdrude. Verdedeungseffekte, Reizleitung im Nerven
syatem, Adaptation des Gehörs, Zeitkonstante des Tonerkennungsvermögens, Unterschieds
schwellen spielen bei ihm eine große Rolle. Andere psychologische Themen wie etwa 
Skalierung (scaling) und Erkennen (recognition), die für die Erforschung der musikalischen 
Wahrnehmung sehr viel ergiebiger wären, werden entweder gar nicht behandelt oder es 
werden dazu nur die Veröffentlichungen der Nachrichtentediniker zitiert 18• 

Ausgesprochen liebevoll werden die sogenannten Wahrnehmungsflächen behandelt (S. 89, 
103/104) 11• Jedoch ist auch hier kein rechter Zusammenhang zur Musik zu entdedeen; es 
sei denn, man wollte danach eine neue Musik konstruieren. 

11 Es handelt 1idt hier um eine 1ehr eigenwillige Aullegune der Phylik. Vgl. J. P. Fricke, Die !Ht1tHsth11-
"'""i de, Nat•rtoHrelhe 11Hd dtr Kl4Hge, in: Festsdtrlft K. G. Feilerer, S. 168. 
1' Vgl. hierzu die Kritik von R. Franch an A. Moleo (R. Fran<:b, l.,i perceptloH de /a JHwslqwe, Paris 19S8, 
S. 37 ; A. Mole1, Thiorle de l'IHfor1Hatlo• et perceptloH estltlttque, Paril 1958, S. 123); entsprechend 1etzt 
1idt Pfrogner mit Windeeis Theae auseinander: H. Pfrogner, ToH 11Hd KlaHg, In: Die vlelsp4/ti,ie Mwsllc uHd 
die allgelffe/Ne M•slh/ehte, Ka11el und Basel 1960 (Mu,ikalild,e Zeittragen Bd. 9), S. 97. 
u C. Morris, Sli"'• IHgw•ee, IIHd btltavlor, New York 1946, S. 192. 
lt Auf die Ab1traktlon In der mu1ikali1chen Wahmehmune (.tonale Ab,traktion") wiu In letzter Zeit be• 
sonders der franzllshche Mu1ikplydtolo,ie R. Francos hin; v,il. R. Francos, La perceptioH de I• •••lqwe, 
S. l3 ff. 
17 Man betrachte etwa die gewagte Behauptung auf S. l7, .dap IM/olge d,r logarith•<isme• Stw/eH der Lawt• 
st4rhe-E•pf1Hdlidiheit die S1•111/c•rve IH """"' E•pfl•d•Hi I• el•em logarithNCisclttH MaPst•b .•• ,abge
bildet' ..,,,d•. Fiir diuen ponulierten Sam.verhalt gibt e1 keine emplrl1che Sicherung, weder durch neuro
physiolo,il1che nodi durdt psychische Fakten. Es handelt lidt lolglidt um reine Spekulation. 
18 Behandelt werden lediglidt die Skalierun,i,versuche von Feldtkellu und Zwicker. Nicht headttet werden 
dem1egenüber die maßgebenderen Arbeiten der amerikani1chen Psychologen (S. S. Stevens, J. Volkmann, 
E. 8 . Newman utf.). R. Feldtkeller und E. Zwicker, D•s Oltr als NadtrldtteHCIHp/heer, Stutt1art 1956. 
lt Bei der Beredtnunr der .Ra1terfeinheit" werden die Interaktlonseffekte der versdtiedenen Dimen1l0nen 
vemach!l11lrt. Man nrgleiche hierzu etwa W. Meyer-Eppler, Gn<HdlareH uHd AHweHduH,ie• dn lt<for•a· 
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Die Frage nach der Gültigkeit des Weber-Fechnerschen Gesetzes (gemeint ist das Fech
nersche Gesetz 21) beantwortet Windeei untersd:tiedlid:t. Einmal wird es als überholt hin
gestellt (S. 101; man vermißt einen Hinweis auf die entsprediende Literatur!). An anderen 
Stellen des Budies wird jedoch ganz selbstverständlidi mit diesem Gesetz gearbeitet, so 
etwa im Zusammenhang mit der allgemeinen Wahrnehmung (z. B. S. 26, .Abbildung der 
Sinuskurve in der Empfindung"). Das Fechnersdie Gesetz taudit sogar bei der Diskussion 
der Zeit auf (S. 71, implizit audi S. 75 oben), ohne daß der Verfasser auf frühere Arbeiten 
zu dieser Frage Bezug nähme. Es sei vermerkt, daß man das psydiophysisdie Gesetz vor 
der Jahrhundertwende audi auf die Zeitwahrnehmung anzuwenden versudite 21, seine 
Gültigkeit in diesem Bereidi jedodi nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte!!. 

Am wenigsten ist mit dem Kapitel Zeit anzufangen. Fast wahllos werden Ergebnisse 
der älteren Experimentalpsydiologie mit Gelegenheitsbeobachtungen vermisdit. Die weni· 
gen Äußerungen über Rhythmus und Metrum (keiner der Begriffe wird definiert) gehen an 
der Problematik dieser Begriffe vorbei : Für die Behauptung, . daß es nur auf den Rhythmus 
a11kommt, nidrt auf das Metrum" (S. 71) müßten wohl zunächst einmal die verschiedenen 
Rhythmus-Metrum-Theorien diskutiert werden. Der Verfasser ignoriert sdiließlid:t sämtlidte 
in den letzten beiden Jahrzehnten ersdiienenen psychologischen Arbeiten über die Zeit• 
wahmehmung. Hier sei nur auf die umfangreidien Forsdtungen der französisdien Sdtule 
hingewiesen 23• Eine eigene Untersudiung von Windcel, welche über Sdiwankungen des 
Metrums Auskunft geben soll (S. 75), bietet wenig Ausgleidi. Es werden lediglidt starke 
zeitliche Schwankungen für ein Werk nachgewiesen, für das schon der Komponist 
J = 58-69 vorschreibt 24 • 

Der Absdinitt Rhythmus (S. 76-78) übergeht eigentlich alles, was bisher an Rhythmus
Theorien namentlich in der amerikanischen Psydiologie vorliegt 13• Statt dessen scheint 
der Verfasser auch hier - wie in den übrigen Kapiteln - das Wesentliche in „Schwan• 
kungsbreiten" zu erblidcen. 

Reichlich spekulativ erscheinen die Äußerungen über den Raumbegriff (Kap. IV). Von 
einem Zusammentreffen bestimmter Baustile mit bestimmten Musikstilen, einer zunächst 
zeitlichen Korrelation, wird kühn auf einen Verursachungsprozeß zurückgesdilossen (S. 60): 
. Umgekehrt ka11n maH audr sage11, daß der Stil bzw. die Muslkgattu11g sldr auf Grund 
der vorhandenen Rilumlldrkelten entwickelt hat. 111 de11 gewaltigen gotlsdren Domen aus 
Stein mit ei11em Inne11raumvolumen bis 250 000 m• war nur der homophone gregoria
nisdre Choral möglldr, wahmd In der Thomaskirdre In Leipzig (18000 m1) mit nur 
1,7 sec Nadrhallzeit Im besetzten Zustand sich die polyphone Satzweise J. S. Badrs aus
bilden konnte, und - nodr extremer - IH einem modernen ,trockenen' Studio Atonalltat 
u11d Zwölftonmusik am besteH zur Geltung kommen." Die These, daß der gregorianisdie 

tioHstkeorfe, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1959, S. 116 f.: ferner 1. Pollack, Tke IHfor1t1alfoN of el<1t1<Hfary 
audttory dlsplays, J. Acoust. Soc. Amer. 14 (1951) 745-749 : Anmerkung S. 745. Die von Windeei anae• 
gebenen Werte sind rein theoretisch und teilweise um den Größenfaktor 100 zu hoch ieschitzt (vgl. hierzu 
1. Pollack, a. a. 0 .). 
20 Die amerikani1chen P1ychophy1lker haben ausreichend dargeleit, daß es ein Webenches u n d ein Fech
nersd,es Geset,: gibt und daß man nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, von einem Weber
Femnenchen Gesetz sprechen darf. Vil. etwa J. P. Guilford, Psydto1t1elrfc 1t1etkods, New York-Toronto-
London, 1 . Aufl. 1954, S. lS , 
21 S. Thorkelson, U•ders•gelse af TldssaHs<H, Chriltlanla. 
22 E. Meumann, Beltr4ge zur Psydto/oJfe des Z<ltslHHS, Philos. Stud. Bd. 1 (1193) 431-509: Bd. 9 (1194) 
264-306: Bd. 11 (1896) 127-254. 
21 Zur .Dauer" etwa G. Jacono, La perceptloH de la durle, J. Psychol., Paris, n (19S6) 307-314: P. Fralsse, 
Les srructures ryrk1t1fques, Anvers 1956 (Studia Psychologlca). Zur musikalischen Zeit G. Breie!, le te1t1ps 
tffwslcal. Essai d'u•• estl<ltlque HOuvelle de /a 1t1Nsl4ue, l . Bd., Paris 1949: P. Souvtchinsky, Zelt UHd Musik 
(Musik der Zelt, Neue Folie. Heft 1), 19SI. 
24 Man vermißt elnm Hinweis auf die exakte Arbeit du Psychologen E. Schmidt zu diesem Problem (Ober 
de" Aufbau rltytlt1t1lsdm GutolteH, Neue Psychol. Stud. 14, 1939). 
25 0benlchtliche Damellunsen bei C. E. Sea,hore, Psydtology of 1t1uslc, New York 1931: R. W. Lundin, 
An ob/ectlve psydtology of 1t1uslc, New York 1953. 
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Choral .nur in den gewaltigen gotischen Domen aus Stein . . . m1'gltch" war, müßte, 
um zu überzeugen, doch wohl etwas ausführlicher begründet werden als es hier geschieht. Ob 
dem Verfasser das gelingen wird? 

Trotz des angegebenen Datenmaterials sind auch die Ergebnisse einer statistisdien Um
frage (S. 63/64) und die daraus entwiclcelten Folgerungen (S. 66) ziemlidi vage. Der 
Verfasser möchte .die akustisch besten internationalen Ko11zerts/1le fiir große SymphoHie
konzerte" ermitteln. Man vermißt in dieser Untersuchung jedoch Angaben über die Art 
der statistischen Verarbeitung sowie die in der modernen Stidiprobenstatistik üblidien 
Vertrauensgrenzen der errechneten Werte". Von der . statistischen Umfrage" ausgehend 
folgert Winclcel (S. 66): .Es ist kei11 Zufall, daß die Spitzenorchester der Welt - Berlin, 
WieH, Boston u. a. - sich 1111 Orten entwickelt haben, die die besten Konzertsäle Ihr eigen 
11e1111e11. • Diese Folgerung geht aus seinen Daten nicht zwingend hervor. 

Große Schwierigkeiten für die Lektüre ergeben sich daraus, daß so gut wie keiner der 
Begriffe explizit definiert ist. Dies madit sich vor allem dann unangenehm bemerkbar, 
wenn sie in einem unüblichen Sinne benutzt werden; so z. B .• Empfindung" ... Wahrneh
mung", .Perzeption", .Erwartung" (im Zusammenhang mit der informationstheoretischen 
Strukturanalyse, S. 71), Begriffe der Zeit wie Metrum, Rhythmus, Tempo, schließlich auch 
der Begriff .Begriff" selbst (S. 73 Mitte). Auch scheint uns, da sich das Werk laut Um
schlag an .Musiker Jeder Gattung" wendet, das mathematische und informationstheoretische 
Vokabularium übermäßig stark vertreten. Die Gefahr eines Mißverstehens ist besonders 
dann gegeben, wenn sich die Fachterminologie wesentlich von umgangssprachlichen Ge
wohnheiten entfernt. So müßte man z. B. wissen, daß Winclcel das Wiener-Shannon-Maß, 
wekhes eigentlich die statistisdie Seltenheit von Zeichen angibt 17, als Maß für .Infor
mation" ansetzt. Erst dann begreift man, warum .serielle Musik" und die Musik Webems 
hohen Informationsgehalt aufweisen soll (S. 72, 143) 18• 

Damit ist deutlich geworden, daß man zwar die in der übrigen Literatur erarbeiteten 
empirischen Tatsachen aus dem Werk Winclcels übernehmen kann - zumal auf diesem 
besonderen Gebiet bisher nur wenig deutschsprachiges veröffentlicht wurde -, daß aber 
der Interpretation der Fakten durch den Verfasser oft mit einigen Vorbehalten zu begegnen 
ist. 

H Dleoe An11ben fehlen auch In den entrprechenden Orlglnalaufll1%en: P. Winclcel, Wtld<t1 ''"d dlt out•• 
KoNztrll4le dtr Wtlt1 Der Monat 9 (19'6/S7) H. 101, S. 75-12; derselbe, RauH1ahu1tl1d<t KrlttrltN l,nvor
raJtNdtr alttr """ "'"" Ko"ztrll4/t, Frequenz 12 (195') SO-S9. 
!7 v,,. hierzu C. Cherry, KOHIHIU"'"•tlONl/orsd<u"g - ''"' •••• w, ... ",d<aft, s. 74. Cberry ,prlcht an 
dleoer Stelle (auch In der en11!1cheu Vorlage) unkorrekterwelte von der .stat111l1dtt" Stltt"lttlt tlNtr Ztldt•"· 
quellt", E, mu8 natOrllch hei8en: .,tatiltbche Seltenheit von Zeichen au, einer Zeichenquelle", Da, 1•ht 
auch eindeutig au, ttlnen tplteren Autführungen (ewa S. 22S) hervor. 
18 Die Schwierigkeiten dlettr Definition werden offenbar, wenn man tlch vor Augen bllt, dd hiernach eine 
Buchttabenfol1e In Zufall,folre die ,r68te Information mit tlch führen w0rde. Die an1ehldi1ltchen Theo
retiker 'Hmelden dlete bedenkliche Lage, Indem lie zwilchen .,yutalctltcher" und .,emantltcher• Information 
untenchetden. Val. hierzu C. Cberrr, a. a. 0 ., S. 74 und 254 ff, 




